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Verordnung Über ein~. vorläufige Neubildung der 

KreissvnodalvorEtämfo ,~ml Gemeindekirchenräte vom 
" 

7~ August 1945. 

Die -V,eroJ.·di~ung der Kirchoolieiit~mg der Ev:ang.eli
schen Kirche . d:e:r altpr.eußischen U111i'On über· eine. 
vorläüfige Ne1ibilidung de.r K~~eiissynodalvorstände und 
Gemeindekircheru·äte w1wde ·erstmalig · veröffentlicht 
in den Amtlichen MitteiltuJJ,g·en deT Evangel1icsch.en Klr
che der altpreußischen Union, Seite 12 .. Sie [st er
neu,t abg,eitmckt im· Amtsb1att de1· Kanzlei der·Ev.ange
schen Kirche in· Deutschland Berlmer Stelle --
1947, Seite 60. 

Edaß des Ewaug·efüchen . .Oberkirchenrats, betr. die 

'.~'nw.endung der Vero~dmmg ühei· eine v01·Iäufig'e 

Neubildung der Kreissynodalvorständ:e und ·Gemeinde-

kirchenräte· in-. der Pommerselien Provinzialkirche. 

EvangreJi,scheT OherkiTchenrat 

E. 0. II 468/45 

Ber.lin-Gh~:diotteiribmg 2, den 27. Oktoher 1945 

Aruf Grund von § 7 der V~:rordnun;g über eme vor
läufige Neubildung der Kre1issynod~lvorstände ur1:d Ge:
meiindekirehenräte ,~om 7. A'U,gust 1945 \hestimmen 
wir: 

Di.e g·enannte Vernrdmm:g ist ill1 dem westlich der· 
Odea· gelegenen Teil der Provinziialkirche von Pom
mern anzuwenden Iriit de.r Maßga?e, daß die Amts
dauer der . Kreissynodalvorst~nde (§ 1 Abs. ·1 d„:=:r V e·r
?rdnung) mit .·dem 31. Dez·emhe.r 1945, di·e Amts
dauecr der Gemeind~kirchenräte (§ 3 Abs. 1 der V er
ordmm.g) mit dem 28. Februar 1946 -endeit. Diese Be- ' 
stimmun.g ist den l(red.ssynodalvor~tänden und Gen1ein -
dekfrdhe:nrä1.en hekanntzug1eben. 

ErlaH, betr. Neubildung der· Gemein'd·ekircheni-äte vom 

· 13. Dezember 1945. 

Für die Durchführung .der Neubildung der Gemein
dekirchenräte ·hat die. Kirche11lei~m],g folg-ende Be
stimmung·en g:etroff.en: 

1. 'Die Ve.;ordnun,g legt dem den Vorsitz führenden 
'Pfarr.er uml dem Krcissynodalvorstand eine große . 
V.ernntwortung auf. \Ve1nn auch Kirchen~ah1en nach 
. den Bestimmung100 deT Kirchenverfass:img j ~tzt noch 
nicht durchgeführt werden können, so soll die Ge- _ 
meinde doch in doppei.ter W eis1e die Mög1ic„hkeit der 
Mitwirkung hei ·dem Zustandekommen des ·neuen 
Gemeindekirchenrats habein, einmal durch die Mö.g
lic'hfoeit des Vorscbta,gs und z~,e~teI?-s durch die 
Mö,glic'hkeit · des Einspruchs _nach vollzo,g·enie:r Be
rufung. Pfarrer und Kreissy1nodalvorstand werden· 
darauf zu sehen haben, daß dem. WiUen cleir Kir
chen:g·emeinde schon, j·etzt Rechnung g·etragen wird .. 

2. Bei der Zusannne~sietzung deT neuen. Gemeinde
.. kirchenr.äte wird so-wohl h:iinsichtlti.ch deT ~ahl de1· 

Aeltesten alli auch .hinsichtlich de-r Auswa11l d·err Per
sönlichkeiteh auch cl a rauf Bedacht zu nehmen 

sein, daß die Ki1rcheng1ememden durch di:e Umquar
tüerten und Flüchtl:ill(ge ·erheblich gewachsen sind, 
und daß in. ·einem ,g.rofben Teiil der Gemeind·en ge
rade die Umquartierten und Flrüchtliilll!gie den reg
sten Anteil am kirch1ichen Lehein nehme:n. Deshalb 
wird man ,g.rundsätzlfoh .al.lch ilinen ·eine Vertretung 
im Gemeindekirchenrat zubillli\g'.~ ·müssen. Zweck
mäß~g -.~her werden nur solche zu Aeltesten · vorge
.schlag-en, di;e voraussichtlich w~nigstens für ·die 
nächste · Zeti.t i~ der Kh·ch~gemeinde iiiluen \V ohn-
sitz hehalten. · 

3. Die im § 4 Absatz 2 der Veroudnung erwähnte 
Bestillunun1g des § 1 .Absatz 1 d~s kirchlichen Ge
meirn;lewah.l:gesetzes vom. 29 .. September · 1922 ·he
sagt, daß · di1e ·z.ahl. de.r ,g-ewähhe:n Aehesten. nic~t 
wen~g·er als 4 'lmd ·ni.dht mehr als ~2 beträgt. Sie 

. wird je nach der Seelenzahl und den sonstigen 
örtlio'.hen VeThältniss-en Vt?m Gemeindeltjrchenr.at mit 
Geineihm~gung des Kreissynodalvorstandes festiesetzt 
und kann in. größeren Gemeinde/ll bis auf 18 erhöht 
werden„ Da die Kirchen,g.emerunden durch .den Zu 
strom der Umquartierten und Flüchtlin1ge an See-

· 1enzah1 e;rheblich g·ew~chsen sind, · wird nicht über
all rit der bisherigen ~.111.zahl der Aeltesten auszu·
kommen · sein.' In diesen Fäl1~1 ist dem Kreissyno-

. dalvorst.and gleiChzcitü:g· mit dem Vorschlag die Neu
fosts1eit:zung der Anzahl der gewählten Aeltestcn ge'-

. mäi~ de~r Bestinrmuüg. des § 1 Absatz 1 des kirch
lichen Gemeindewahlgesetzes zur _Gerielunigung~vor- · 
zu1e,gien. . 

4. Die Bestimmungen der Ziffern 175 ·bis n7 der 
kir.chlichen Gemeii111dewah1ordnui.l!g vom ~2. s.· 19~8 
üher die Vertretun;g des Patrons im Gemeindekir
chenrat werden durch. di:e V:orstehende Regelung 

. nicht herührt, wobei wiT darauf hinweiise:n, daß die 
Patronatsverhältnisse z. Zt. weithin ull!gek1ärt sind. 
\Vo also- der Patron noch vorhanden ist; kann er 
selbst iil. dein Geme.indekiTchenraf eintreten. ~. \Vo 
·ein · besoJ;_derer Patronatsähester · vorn Patron er 
.eirnannt :ist, .gehört dieser zum ·ce:mfiindekirchenrat. 
He!i. de11· Zahl der· ·gemäß § 4 der VerOTdnung neu 
zu herufonden · Aeltesten ·sind jedoch Patron · oder 
Patro~atsält-~st1e'r außei:· Ansatz zu lasse11.1. 

5. In den IGrch1ein;gemeinden, :ill.1 denen n i c h t s o -
fort auch Stelfoertreter füT die Aeltesten vorge
schl~·en weTden können; kann dies ·auch· später 
nachg·eholt .werden. Die Einreichung. des V.ors·chlages 
soH ·jedenfalls nicht durch Erörterüng-e.n über d~.e 
Person der . Stellvertreter verzögert werde11.1. Es· 
kommt darauf an, die G,emeindekirchenräte. mög
lichst schnell a:rheitsfähig . zu machen, damit die 

. neuen ·Gemeindekir.chenräte b~i den ~vielfäl'tiigien· 
Pr·oblemen des kirchlichen Lebens und der Finanz
und \Virts.dhaftsl.a;ge cl:er Kirchengemeinden mög
lichst ba1d mitwJrken können. Inshesondere sollen 
sie schon bei der Vorbereitung de:i.· Haushaltspläne 
für das. :R~echnungsjahr 1946 mitwirke!ll . 

6. \Vir. weisen noch besonders darauf hin, daß infolge 
der iQ § 8 .der Vermdmmg ausg.esprochenen . Aufhe-



bung der.· Verordnung über die Vertretung det 
Kirchenlu.eise tmd Kiirche11;gemeinden vom 6. 7. 1938 
(Gesetzblatt der Deutschen Ev:an,gelischen Kirche 
Seite 68) die Bestimnn.uig des Artikels 28 Absatz 3 . 
der ·v:erfassrun;g ·wieder -in Kraft tritt, .nach der in· 
Gemeinden mit mehreTen Pfarrstellen . die Pfarrer 
in der Heihenfolge ihres kirchlichen.Dienstalters von 
4 zu 4 Jahren im Vorsitz wechseln. "Vo hiern~ch 

· ein W1echsel im Vorsitz . des Gemeindekirchenrats 
stattzufinden. hat, tritt eT m~t dem 1. 4·. 1.946 ~in. 

7 .. Die Herren Superintmdenten werden ieTsucht, die _ 
Durchführung der ·;N".eubildung der Gemeindekir
chenräte· ihres Kirchenkre~ses zu. überwachen und. 
di.e ·e.rfo~gte ·Neubildung de.In Konsiistorium zu be-
1ichten. · 

Greifswald, den ·13. Dezember 1945. 

Die Kirche:nleitung 
cler Evangdischen Kirche lliJ.1 Pomme-rii 

von Schevei1 . 
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Gemeindekirchenrat für de:n Fall der Ablehntmg 
·ersatzweise die erforderlich~ Anzahl anderer· Laien
mitgHed.er ·wähfon. 

3. Die ß.e.rufung ,einer der Zahl der AnstaltsgeiStliChen 
entsprechenden Zahl v.on Laienmitgliedern ·durch den 

. Kreissynodalvorstand hat ehenfalls . bis . spätestens 
·30. 6. 1946 zu ·eTfolg.en. Pie erfolgte · Bei:u:fung ist 
dem Beyufenen durch den Superintend~ten mit deJ.• 
Aufforderung mitzuteilen, diie Annahme oder Ableh-· 
nung de1· Be.rufung unverzügliche.. mitz1tt.ei1en. Im 
Fallie d:eT Ablehnung hat der Kueissynodalvorstand 
mwerzÜiglich -einen and~1e:i1 geeigneten Laien zu he
ruf.en. 

-4. Die Zahl d-er gemäß § 2 Abs. 2 de:r VO. aus dem 
Kr·eise der evangelischen Reli:gionsimterPicht ertei
-lenden Leihrkräfte, der Kirchenmüsike1~, der Diako
nen und de:r sonstigen Kirchengemei:m~eh-eamten und 
-an:giestie11ten zu he.rufenden weit·eren Mitgliieder so
wie d~e Zahl der Vertr.eter kirchl!icher Werk.e . des 
Kirchwkreis-es und. die Zahl der wegen ih1·.ei· be-

~otverordnung über. die BHdung ·von Kreissynoden sonderien Bewährung in die Kre~s~yno<le zu berufen-
wom 3. April 1946. · den Gemeinde,gliedeT besti~mt im Rahmen der 

. . . . . . Verordnun;g der -Kreissynodalvorstand. . 
D1e Notverordnung der Ku~chenlei:tang <ler Evangeli~ .q 5. DeT · Kreissynodakorstand hat bis·· .spätestens 15. 7. · 

·sehen Kirche der Altpreußischen- Union über.· die -1946 -die ·Zahl und die ·Namen der Mituliedei· der 
BHd1u1.g von Kreissynoden wurde erstmaliig veröffent~ · Kreissynode O"emäß den einzelnen Bestim~ungen. des 
licht in deii Amtliichen MitteHungen derr EvaJ.1.gelischen § 2 der Not~erordnun:i{ pr-otokollaris(1h festzustellen 
Kirche der Altpreußischen Union ·Seite 26. S.ie ist. und· dem 'Konsistorium mitzut·eilen 1s·obaM beii allen . .. . . . ,„ . 
emerut abgedruckt im Amtsblatt :der Kanzlei der Evan- Synodalen feststeht, daß sie die \Vahl bzw. di:ei 
.g·elisch:en. Kirche in Deutschland Berliner Stelle Ber·~fung. ang·e.noinme.n l~aben. -
1947, S.e1te 61. ~6. Das Konsistorium üherprüft die Zusammensetzun,g 

Durchführungsbestinm:aunge.n zur Notv~rordnung über 

die Bildung von Kreissynoden Yom 6. Juni· 1946. 

der · K1~eissynode und teilt etwaige Beanstandung.en 
dem Kreissynodalvorstand mit. Das ~onsistorium 
kann di~se Beawtandung~n nur a1if eine V edetzung 

Auf Gn1ncl des § 4 . der Notverordnung über die ' der Gesetz~. stüt?len. . 
Bild1mg voh Kreissynoden vom 3. 4. 1946 (AlVIdAPU, 7. G~m. Art. p7 Abs. 2 der Verf.Urk. bestimmt cleJ.· 
Seite 26) ordnen ·wir zur Durchführung dieser Not- I~veissynodalvorstand · Ort, Zeit und Tagesordnung 

·\erordnung folgendes. an: . · fÜr die Kreissynode. Die Einberufung muß erfolgen, 
·1. Ge~stliche .im Sinne des § 2 Abs. l Ziffer ~ der wenn ein Drittel· der Mit~Jieder oder die Pro-

VO. sind nur die nach best~mdener zweiter theo- vinzialkirchen1eitun;g ·dies ve~·langt. In j·edem FaÜe 
lo.gischer: Priifung ordi·ni1erten Pfarrer. Soweit Pfai·r
steUei1 d,urch and.er'e .geistliche }:lilfskräfte (Miss.i~
nare, Diakoi1e,- Vikare usw.)" verwaltet werden, 
sind dies,e n il: c h t geborene Mjtglieder der Kreis
synode~ firne ·Berufong k~nn. vieln1ehr nur im Rah
merr der. Bestimmungen_ des Abs. 2 erfolgen. 

2. Die nadh § 2 Abs. 1 Ziff. 3 cle-r VO. durchzufüh
renden )Vahlei1 der Laierunitglieder durch die Ge
meindekirchenräte .s~nd in al1en Kirchenge.me.i!nden 
bzw. Pfarrspreligdn bis 30. 6. 1946 durchzuführen. 
Dies .gilt auch in d.eu Fällen, in denen mehrere Ge
mei.n~e:n tmter eine~ ·Pfarramt verbunden sli1d. Die 
Sitzun;g· .·der V·e.reinigten Gemeindekirchenrät·e hat 
also auch _in diesem Falle bis 30. 6. 1946 stattzu
finden. · Nach . erfol,gter ' 'Vahl hat . der Vorsitzende 
des. Gen:ieindekirch~:nrats imverzü,glich festzustellen, 
··:h der Gewählte das Amt annimmt oder able:hnf. -
Läßi sich die Festste.Uml;g nicht sogleich Ü!n der Sit
zung des Gemeindekirc'he;nrats treffen, so soÜ der 

ist m~s ~Ott, Zeit und Ta;g·e.sordnung so-· rechtzeitig 
hekannt zu ,geben., daß wir an der Tagung der 

'Kreissynode teiLnehrnen können. Da auch die Bil1-
dung .der P~ovin#alsynode demnächst be.\'o0rsteht und 
Aufgahe. der Kreissynode vornus=ichtlich ~uch die sein 
wird, hesti.mmte Mitglieder der Prov.i:nzialsynode 
zu wälhlen, ·wird der Zusamm·entritt dfil- Kreissynode 
zw,edanäßig ·erst dann erfolgen, we,un audh die 
Bestirm11rüi1.g·en über dre 'Neubildung. <l·eT Provinzial
. synode vorlie.gen. E~ empfiehlt sich dahe:r, mit dem 
tatsächlichen Zusam~nentritt der Kreissynoden, wenn 
nicht - ganz hesoude.re Gründ~ vo~·lieg•en, ~l!och zu 
warten, bis wir die Einherufung der Iüeissynoden 
als wünschens-,vei·t hezeichnen. 

G~·eifswald, den 6. Juni 1946. 

Die Kirchenleitung 
der EYangelischen Kirche ii1 P?mmem 

D. von Scheven 
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N~tv·erordnung über die Bildung -von ·Provinzialsyno-
. defr v~fu 14. Mai . 1946. 

Die Notv~ordnung _d~r K~rchenleil~g . der Evari:.. . 
g.elischen Kirche der A1rtpr1ooßis:ehen · ·Union über die 

 Bildung von :Pr~vinriälsynoden wti.rde iers~lig v·er
öffentlicht in ·den .Amtllichen Mitteiitlrmge111 der Evan
.gelischen Kirche· .. der Alttpreußis:cheri. Uni~ti, S~t1e . 37. · -
.Si;e ist .erneut abgedruc~ iim Amtsbl1att 4·~T .Kanzllffi der 
EvangeliSchen :{(irohe iin Deutsch1~nd _;.,_ Berliner Stelle 
- 1947, Seite 61. · · · 

Verordnung. zuJ;" Du~·chflihrUJn.g der Notv~rordnm1g 
über die BÜd~ng .von P~ovinzfalsynoderi i~ der Evan.:. 

g;elisc'hen Ki~ch„ in Pommer~ vo~ '12 •. August 1946.· 

.Aru:f Grund deis § 6. der N~tverordnung. üher cJi.e
Bildung von: Pro'\inzialsyno.den vom 14. 5: 1946 wird · 
:folg:~des verordnet:. 

§ 1 . . . 

Zu § 2, Abs. · 1 Ziff. 3 und Abs. 2. . 
1. Jede Krei~synode wählt einen Geistlichen rund cinen · 

Laien ·arus. ihren Mitgliedern, deiien -SteMViertreteI'ln 
oder den im· Dienst der Gemcinde tätigien ~-er.sönen. 
Die Krdssynoden der· ~rchenkrf}ise J?emmin rund 
Wolg~st können außei.· einem Geistlich~ 2 "Laien,' 
die .Kreissym?d~ der Kirch~kreise Barth und Ber-. 
gien könnell1! 2 Geistliche. rund 3 Laien in d1e Provin-
zialsynode ·etntsenden. . · -

2. Die Kreissynoden hahen ·m.e Wahlien zur P:rovinzial
synode, bis spätestens 20. September 1946 durchzu-. 

· . :f.ühr·en~ Die Grundsätz'e der V.er'hältniswa'hl sind· 
nicht anzu,wenden. Gewählt ist tierj·enigie Geistliche· 
oder Laie, tler . heim ·ersten Wahlgang me\hr als 
di~ Hälfte: aHer abg1eg·~benen Stimmen au.f. sich v~r- . 
·einigt. Ergiibt sich heüm ersten W ah1gang foeii11e a~·
solrute Mehrhe~t, so ist ·eÜ.n ~weiter W.ahl-gang durch
:mfühT.e;n, hei dem die Mehrheit ·de;1: ahg;e:giehen~n 
Stimmen e;ntscheidet. Er.reiichen .hierbei 2 Bewerber 
die gl~i~he Stimmenzahl, so ist in . einem dritten 

:Wahlgang . zwischen den heiden Bewerbeni · e.ine 
Stichwahl · durchzuführ.en. Wird auch h1erbiei w!iiede
rum · · Stimmengl·eichheiit ·erz1eh, so entscheidet d~ 
Los. 

 3. Der K~·eisi;;ynodalvorstand_ hat sogleich nach der 
W.ahJ :festzustellen, ob der. Gewählite das Amt an- . 
nimmt, und das Erg·ebrus der Wahl der Provinzfal
kirc~·enleitim~ schriftlich. initzuteilen. 

§ 2 

Zu . § 2; Absatz 1, Ziffer 4. 

1. Als kirchliche \Verke, deren. Proviinzialleitungen 
V.ertreter in die ·Proviinzialsynode · e~t~enden, gelten: 

Der· Provinzialv.erein für Inne.r;e Missiion in Pom
m·ern, 

der. Pomme:i;sche Provinzialverband :ffü.· die Bei·~ 
liner Miss~onsg.esellschaft, -. 

die Pomm~'rschc :Frauenhil:f.e, 

.. 

. das G1,1stav-Adol.f-·w,erk ~der E~angdi~chen IGrche 
-P.oin.metns, 

der P.ommeT~che Hauptv-erein des Evang:elischen 
. Bundes, 

de~ Ev.a~g·~Iische Pr·essverb.and.Jür ·Pommern. 

2. D.ie _genannt~ Werke '"~erden. ermächtigt,- zusamm.en 
zwei V.e.~tr:eter ~n die. Provi:qzialsyil!ode zu enitsenden . 
D~e Nafil.en de~ -e.i1tsoodten Vertreter rmd ihrer Stell..: 
v·e.rtreter sind der Provinzialkirchenlieifüng bis· spä-:
testens l5. 9. 1946 schri:ftiich · ·anzuZ:eig;eti. 

§ 3 
Zu § 2, Absatz 1, Ziffer. 6 und Ab~atz 4. 

· Die. Zahl der. atis· dem Kreis'~ der evangelrischen Re-· 
l~gion~u_nteniicht -ertei1end-en .Lehrkräfte; de~ ·~r-. · 
chenmusiker; der Diakonen, der Diakonissen und 
d.er :~nstigen Ki.rchengemeindebe~ten un~. :-an~e -
stellten. sowiie kirchlich besonders hewährt~n Ge:... 

- .1 • • • • 

· meindeglieder .durch die Provmzialkireher~:l~itung. z_u. 
her~fonden Mitgliei~er wird auf,:5 f~stgestellt. ' 

§ 4 . 

Zu ·§ 2, -~hsatz · 5. · 

· ·z:ur V1ertretung' d·er Kirchenkreise, ~n ·den~n die 
N.otVierord~img über ·die BiMung.· von · Kre~ssyn9de~ 
vom 3: · 4. 194q . nicht hat aüg-ewandt wer~.en können, 
her:uft die Provinzi.alkir·chenleitung. einen. · Geistli-

... ·chen und zwei besorndäs bewährte Gemeindegl~.eder. 

§ 5. 
Dm .Zeitpunkt d-es Zusammentritts (ler Provi~zial
sy~ode bestimmt .die: Provinzialkir.chenl~itung. 

Grieifswald~ .den. 1.2. August 1946. 

Die Kirchenl1eiumg . 
der Evangelischen Kl~che ·in P.o~em . 

. D. von· Scheven 

. Bek~nntmachinig üb'er . die ers~e · Tag~ng der 20. Pom-. 

merschen P.rovinzialsynode .vom 1. . November 194~. 

Die auf G:rmid .der Notve:vordmy:iig über c . .lie ~il-

4ung von Provinzialsjrnoden vom 14. 5. 1 ~16 gebildete 
20. P.ommersche Pmvinizalsynode trat in .den .Tagen 
vom 9. bis 11. Oktoher 1946 in Greifswald z~1 ihrer 
erst.en Tagw1g zusammen. 

.Bei dem Eröfm~m.gsgottesdienst ·predigte· der Präs~s 
der Kirchenleit1mg, D. von Scheven, · über Matthäus 
16, 26. Im Anschluß .ä.n -die Pvedigt 1egten die Syno
dalen das im Artikel 1.41 der V.erfassungsurkunde für 
die Evangelische Kirche ·der Altpreußische~· Unio~· vor-
g·eschriybooe Gelöbnis ab.. · 

In d·er Eröffnungssitzung, die von Pas;t-or · P:oetter 
a1s· ält~teii::h. geistlichen· Mitglied ider Syri.-ode g-el~itet 
wurde, .nalu;n diie Synode von dem. Bei·icht des Kon- .. 
sistoriums ·üheir ·die: Bilidung dei· Synode Kenntnis und 
stellte die kirchenges-etzliche Gültigkeit deT •erfolgten 
\Vahl·e~1 ·1.md :Berufmig1en. zur Provinzialsynode fest. 
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·Die Synode gab sich 1eine. Geschäftso~~li.nmg,. hörte· . han~lungen mit der sowjetis~hen Militäradministration 
einen :~:3.ericht der bisherigen Kirchenleitul)g ii~.e.r .µite und der Lan,desv.erwaltung in der Frage 4es gesietzli- . 
Tätigkeit und üher die kfr.chlic'he Lage ~n der Kir- · chen Scht,1tres." ·der So1m-· u~d :f.eiertag~ und· der Sonn-

. chenpr;ovi~z, sowie ··ein Referat· üher die verfas.sun·gs-· ·tagsh~iligung. . . 
/ 

r·echtl~che Eiitwicklung h1 der Evange~ischen Kirche id:er ·Die S)yno·de Y1erabschiedete ein . „Wort an die Flücht-:
Al:tpreußisc~en J]n~on und .derr Ki~~Ghen,provinz )?om7 ling.e'\ ein „W.ort an _die ostp~mmel·schen .Gemeinde
mern. Die Syno~le besch1oß auf Grund des § 4 Absatz glieder.und Geistlichen", ~in „Wo:rt an die Gemeinden 
2 d·ei· Notv;ermrdnung über di·e Bil.du1~g von Provinzial- über die 10 Gebote" und· ein ,.Wort an die Heimkeh-: · 
syn9den, ·ei111e a1lge\me:ine · Kirchei1orfdnung· für die . reT'< Die Synode hesc1J.loß f~~ne1·. si~h: für .die Er-· 
Evangelische _Kirche in P.om111e,~·n zu verabschieden. haltüng der Eyangdisch~n Kir.ehe der Altpreußischen 
· Die ·synod~ wählte zu. ihrem Präses de~ Synodalen · Umon als einheitliche G·esamtkirche ·einzusetzen tmd 

Dr. \Ven~er Raut~be1·g-G.r1eifswald. m1'd· ~u seinen-· . ber1et .Maßnahmen zur Sicherstellung eiller. ausr·ei~·en
Stellvertrietern · „ die Syno,daJ.en Superintendent Lfo. ~len see.lsorge.rlichen und g-ottesdienstlichen Verf;)origung 
Scheel-Anklam und Superintendent Lucas-Ber.gen. · de:r evangelis~hen Ostflüchtlinge. · 

Die Wahl de~· Kirchenleitung hatte folgendes .Er- Die Verhandlungen .der Synode soll~n sobald wie 

giebiüs : möglich gedruckt w~uden. 

Vor~i~z.end:er: Präses D. son Sch~v·2n. 

.'·]\fügli"eder : Pfarr.er Fischer-Gi'immen 

Prof e.swr .:ö. -:Hermann-Gr0eifsw ftld · · 

~uperintie~dent a. D. Krame-Spantekow 

H:ekto-r Dr. Lange-w.~l!g.as:t. 
P~äsies D1:. R.autienberg-Gr.·~ifsw:ald. 
Superintendent Lic. S che~~l~ Anidam 

Superintendent .Schmna~her-Stralsund 
Ifonsistori~lpräsidenf i. R: ·n .. Wahn~ 

Greifswald . 

und ·cin„ Mitglied des ~önsistoril.~ms, das v.on dessen 
Vorsi~z·enden für ·de:n einzelnen Fall bestimmt ·wird. 

Die -\rorlliiegoocle:n Anträge mehrerer Kreis.syno.den 
ühe·r di~ Errichtung des _Bischofäamte.s und die·_ Ein
richtung" von P1~opst·eien wurden, ·durch folg.ende ein
stimmig ang·OOO'.ffi.lnene: Entscblii.eßm1g erledigt: 

1 .. Die Provinzi.~faynode hält ies· ffü· notwendig, daß das 
Amt des. Gerne:ralsu:;_Jeifo1t·e1~·dent·en als})alcl wieder be
setzt und dem .Gener.alsuperintendent·~~:n die Amts

f-, bezeichnüng Bischof beigelegt ·~rd. Si1e r\vürnscht, daß 
} di1eses. Amt .dem· P:räs.es der lGl'Chenleitung, D. ·von 

Sch~v·ei1 ühertragei1 wird tmd mit dies·em Amt. der 
~~rsitz in der Kirchenleitung. un~l im Konsistorium 
verbunden hleiht. 

2. Der Ordnungs.ausschuß ~1ir:d heau:fi;r-agt, v·or~-ring
lich \Veg·e zu sücheill, um dem Bedürfnis . nachVer- . 
stärkung .des s·e.els.ö;rgedichen Am:te·s an. Pfarrern .'Und 
Gemeinden, inßbesornielere · ~t~rc~ Einrichtung von 

· -Prop~tei1en, Hechnung zu trägen. 

IJie Synode· wäl~lte einen Or.dm~ngs.ausschuß un~ . 
einei1 Finanzausschuß ·und bestätigte · das durdi: die 
K·h·chen1eitu:ri:g g·ebildete A~~ tür Gemeill!dea'.uf~au.. · 
Sie g·enelhrpiigte die von .der Kii:chenleitung · erlassiene 
Notv.erordnung üheT .djie v.erwaiste:ä· Pf.arrstel1en in der 
Kirch~nprnvinz Pomi:nern vom 17. 6. · 1946 ·und stellt~ 
den provinzialkirchlichen Haushaltspl~~ für .. das Rech.,. · 
nüngsj,ah'r ; 1946 fest. · _ 

Sie nah.~ ·einen· Beri<;.ht über die Evai1gelisd1-theolo
gische Fakultät der Uni,~ersität 9-reifswald. und e~nen 
Bericht iiher die NeJ;1'01~clnung ·der- Pf?-rrtöchte.rstiftung 
entg·eg.en. Sie ·beauftragte die Kirchenleitung zu V·er-

Grc~fswald,- de:n 1. NoY1emh~y 1946.-

Die Kirc'hienlei~g 
der Evangelischen Kirche m Pommern 

D. von S~hev·en 

.·Ord~ung der Wfoci"eraufoahmc ausgetretener Gemein

deglieder _in die i(frche vom. 23. Juni 1947. 

~ I. . 

l. Pe:rsonen, die aus <le.r .Evangelischen IGr1che aus-
. .gert:r~ten s41d, müssen ·si~h, ehe sie 'wieder aufg.enom
men w·erdel.'.I: können, zu einem see]s-o~g·e1·liche11 Ge
·spräch _nei dem örtlich zuständigen Pfarrer oder bei 
einem PfarreT ihres besonderen V.ertr1auens··persönlich 

. anmelden. Im zweiten Falle ist ,der örtlich zuständige 
Pf.ane:r · durch d~il in Anspruch ge.nomme.llen Pfarrer 
zu ben,achrichtig·en. Der· zuständige· Pfarrer le.gt den 
Antrag dem Gemeind.ekirchell.1:~at zur Stellm~gnahme 

--vor. 

2. Eine sofortige Wi eder.aufoahme ist nur in . Aus.7 

na~efäUen und nur . mit . Ge:nehmigurng 1d~s Bischofs 
z~lässig. 

In allei1 übrig·en Fällen. kann die \Viederaufnahme 
frühestens di·,ei · l\fonate nach dem Tage· der Anmel
düng vollzogen w·er.den. Die Vioraussetiamg für die· 
Wieq.eraufnahme ist, ,daß der A~ti·ägstelle~ in. der Zwi
schenzeit eine von· dem Pfaner einzurichtende Unter·
. weisung besticht 1.m~l .sich a~ ,dem g·ott·esdiei1stlic~e1n. 
Lehen der Gemeinde heteiligt' hat: · 

Die regelmäßige T~ilna,hme an · Bihelstunden und 
ähnlichen: Ver.a.nst~ltungei1 kann . in hes-onderen: ·Fäl
len als solche Untierweisu11'g · :mwrkannt werden. Der 
Pfarrer ··ist. herechtigt, die Vierteliahresfris~ zu verlän
gern. Von c1er. dann beabsichtigten Wiederaufuahm~ 

. macht d~r Pfari·er dem örtlich zuständigen Gemeinde
kirchenrat Mitteilung, der gegehenenfalls Einwendun-
gen . :erh·ehen kann. . · 

Lehnt der Pfarrer die Wiedernufüahme ab;. so 
kam~ die Entscheidung des Superintendenten .. herhe~g·e-
führt V{erden. ~ . / 

3. Die Wiede·raufnahme. soll grundsätzlich im Rah
men ~ii~e~ Gemeindegottesdie1~stes vor dem Altar der 
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Kirche volfaog·en_ werden. Bei_ jugell!dlichen Personen·, 
die nicht konfu~mie.rt sind, tritt dite Konfi.rm.atiiion an 
die Stel1e ·der Aufuahmefeiier, bei nicht konfirmierten 
Erwachsenen die Aufoah~efeie.r zugleich an die Stel1e 
der Ifonfirma#on. · · • · 

4. Ueber d~ erfolgten Wieder.eintritt ist -dem· Auf
geno~enen eine Bescheinigung zu · ert.eiien. Nach 
Möglichkeit ist die Wi1ederaufnahme aucli. ~tif der üher 
den Austritt ' ~rteilten Bescheinig~g zu vermerken. · 
Außerdem i:s~ ,die Wi~der.aufoahme mitzuteilen: 

·· a) der Kirchengemefode, in d~r der Betr.effonde g•e-
tauft ist, _ . . · 

-.b) der Kirchengemeinde, bei d~T · der Austritt er-
folgte. . '· _. 

.--
II. 

Für die Zeit zwischen der Anmeldung und de:r 
Wü~d~raufn~e gehen foigende Bestimmungen: 

1. Tauf ·e n : Dfo Taufe von Kindem, ·deren Eltern 
umi ~iederaufnahme in ·die Kirche g·~beten hahen, . 
soll im allgemeinen erst gewährt werden, wenn 'min.., 
destens 1ein Elternteil durcli die.· Wiederaufnahme wie
der Glied der -christlichen Kirche g·eworden ist. In 
Tiodesgefahr darf die Taufe des ·Kindes unverzüglicl~ 
g·eschehen. 

Andere Ausnahme~ kal).11 der Pfarr.ei- mit Zustim
mung_ seines _Gemeindekirchenrats gewähren. 

2. Kirchliche "Gnte!rw1eisung :. Kinder, .•de
ren Elte-rn __ um die Wieder.aufrr~.lune in die Kirche g·e
heten h.ahen, dürfen und müssen,_ so.bald aer .Aint:rng 
g·estelh ist, an der kirchlichen Unterweisnng für _ihren 
Jahrgang teilnehmen. Auch diese ·Kiw;ler dürfen nur 
nach dem Besuch ·des vollen K:;itechumenen- 1.md K;on
tir~1andenun:t~rrichts konfirmiert w~rdeD;. 

3. D i ·t: T r .au u n g kann, wenn beide . Ehegatten 
aus der Kirche _ ausg0etreten waren, .erst dann g·eiwährt 
werden, w1emi wenigstens ein Ehegatte wiederaufg·e
nom:µi·en worden ist. Ausnah1~u~n sind nur bei Todes
gefahr zulässig. 

4. Rei li ges Ab •en dm.a h l: Zum Heiligen Abend 
mahl ~erden_ solche Personen, ·die die Wiederaufnahme 
in die Kirch~ h~gehrt haben, erst ;nach ijrreT Wie
deraufnahme zug1elassen, ·doch ·kann ihnen . auf dem 
Sterbebdt das Heilige Abendmahl ~ g.e.reicht we~p.en. 

.5: P a t ·e n am t :: Zmn Patenamt k:öi.men so.lche 
Personen .erst' nach der· Wiedel'..aufnahme zug.elasserl 

- werden. 

6 .. B ·ee r d j g u n g ·e 11 : \V ern.1 Perso~1,ffi, :die sich 
zum Wiedereintritt in die Kirche angemeldet haben_, 
ver.sterben, 'e:he ihnen die ·wiedffl;':aufnahme g·ewähr.t 
werden Jwnnte, ~o soll ihnen im :allgemei~l.!eiJ.1 die 
kirchliche Bes:tattun:g nicht V·eirs.a-gt werden. In ZW-ei- · 
_felha:f-ten Fäl1e:n ist -- sow:eit möglich - der Gemein-
dekirchenrat zu hören. · 

. III. 

. Für die ~Vieder.aufoahme_feie1· empfehlen ·wir folgen-
den Aufriß:· - · · 

Ein 1g an g s wo r t : Bei besonderer Feier beginnt 
der LiruTg. mit den Wmt.en: Im Namen . des Vaters 
mid des SoP-nes. und des Heiligen Geistes. Im andern: 
Falle he.ginnt . er mit den Worten: So. Ihr mich von 
ganz·em Herz~ suchen werdet, spricht ·der. Herr, ~rill 
ich mioh V·OIIl' Euch findei1 Iassien. Wir IS~·d Vor 

·-Gottes Ang·esicht y.ersammelt, um diesen unseren Bru
der ·($chwester) wie·deraufzunehmen in die. Gemein.- · 
s~haft unser.er evangelischen Kirche. Er ( ste) beke~nt, 
daß ·er (sie) geirrt und gefohlt hat, und will gefoben, 
fortan ein· fr.eues GlieQ. ·dei· Kirche zu werden. Darum 
beug·en wir. uns vor .de"1110 ·der ein Richter ist der 
Gedani{ei; und Sinnen des Herzens„ :i.md beten zu ihm 
.also:· Es folgt ·em G~bet im Sinne des Ps. 139, 1~5, 
20 ._~d 24. Als :darauf folgende -L 1e s .ti n g e n werden 
folg·en~e S c h ri i f t s t 1e 11.e n empf.ohlen: _ 

a) Hebräer 10, ·23-:-25, 35-39; 
b) .Joh. 3, 31h7 .3G; 
c) II. Tess. 2, ·11-17; 
d) I. K01·. 1,: 23- 31 

(An.s p r a ch-e) ~ F r_a:ge: Nun fr~g.e ich dich vo_ 
dem Angesicht Gott~f; im ~Beisein (der Vertreter) di·e- -
ser Gemeinde: Hat Gottes Gnade dich zu ·der ,Erkennt
nis geführt, cl~~ Christus der ~:e.g, die W ahr'heit _ 
und .das · Lehen ist;· :un<l ~rillst du deshalb wieder! 
Gliefl seiner· Kirche werden? Willst dü dich treu zu 
ilhren Gott1~sdi·ensten und S.akrament~n halten und 
mit uns den w.eg wandeln,. den Gott uns weist in 
seinem \V·ort, ".so reiche mir deine Hand und sprich: -
·„Ja, ich will ·es mit Gottes Hilfo". 

Wieder-eint~~etender: Ja~ ich will e3 mit Gottes Hilfe: 

Auf n-a h ~1 ·e : So nehme· ich. dich wiederum auf in 
die Gemeinschaft unserer. evangelischen· Kirche. Kni·e 
nieder nnid empfange· den Segen Cles Herrn (d~r 
Liturg legi die Hände auf un~ spricht): . Gott helfe. 
dir, Tr·eUE zu halten und · festzubleiben bis ans Ende. 
Er . i.asse dich ~achsien in . der Erkenntnis im.d Gnade 
~s-er·es,. He:rrii . J esu Christi u~1d. ~1.ache dich tüGhti: 

zum. Erbteil de:r: Heiligen im Licht. Amen. Der Wi~
cler.aufg·enommene ·erhebt sich. 

G e i s t l i c h 1e r : Geloht sei G~tt. · der will ' .daß allen 
' . . , ' -
Menschen g1d:i0Hen werde U:nd sie zur Erkenntnis der 
_Wahrheit kommen, de~ uns erneuert i~ Gei~t m1seres 

. Gemiities; ,na~h de:m R_eichtum seiner·· ;Herrlichkeit 
stark zu we:rden am inwendigen· Menschen. Lasset uns 
he:ten. 

Geb •et : Dank und Bitte für .d~n Wiedernufgenomm~-. 
n~n, · unter Umstände;n . übe.rgeheiJ.11d in das allg.ein eine 
Fürb:i,tt~g-ebet. Vaterunser urid · Segen. Im Anschluß 
an die Wiederaufnahme sol~ in der Regel die Feier 
des Heilig1ern Ahe:ndmahles folgen, 'fallS nicht ·eine 
Ahendmahlsfeiei· mit :de.in:-'Gottesdie'.nst v1erbunden· ist. 

Greifswald, ;den 23. Juni 1947. · 

Die· Kirchenleitung 
der E:angelisc:hen -Kirche in Pqmmern 

D. von Scheve:n · 
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Bestätigung der_ Ordnung · de:r Wiederaufnahme aus

.. getretener G~me~iuleglied~r in die Kirche. 

.Die 20. P.ommersche; Provinzialsynode hat in ihrer 
Sitzung ·vom 26. No'vei~1ber 1947 fol_g·e:ndes beschlos.
s.en: -

7 

gottesdielillstHche Stätte. für · .die Wortverkündignng 
und Sakramentsvetwaltung zugewiesen. ~ . 

(2) Seine Leitung ist brüderlicher Dienst. Geist
liche Betremtng und Ber.atup!g, theologische Förideruiig; 
~eelsorgerliche Belehrung, Weisung, Mahnung, War-

D~e Ordnung.. ·der \Viederaufna:hme ausgetretener 
. Ge~eindegll.e.cler in die Kirche \ro~ 23. Juni 1947 
(ABl.d.EKD · 1947 S. 37). wi:rd bestätigt. 

. · nung und Trost sind . seine Mittel. Wo es dem P1»opst 
nicht möglich ist, Mißstände durch sein· _persfö1liches 
Eingreifen zu hehebeiJ., trägt· er elie Angdeg·erilleit 
dem Bischof vor. 

Vorst,ehe.n:der :eeschluß wird hiermit bel~anntge
macht. 

Greifswa'ld, ·den 27. · November 1947. 

Die · Kirc'henlieitung 
der Evangelischen Kirche i'li '.Pommern 

D. von Sc'heven 

Dienstordn~ng · für d~e Pröpste 'der · Evang.eHschen 

·Kirche ·in Pommern vom. 26. Augus~ 1947. 

In Verfolg des Beschlusses der 20. Pommersche'n 
L'rovinzialsynocle. bei Ihrer. 1. Tagung im Ökt;öher 
1946 hat die Kii~chenleitung durch Beschluß vom. 12 .. 
August' 1947 die Propsteien Stralsund und .Pasewalk 
erri_chtiet. Gemäß dem Beschluß· {leT Kirchenle~t:ung 

vom 11. Februar 1947 wird vorl:l·ehaltlich der kir-
che.ngesetzliche:n Regelung d:iirch _·die Provinziallynode 
nachstelhe1!de Diel1st01idnung für die Pröpste erlassen: 

Abschnitt I. 
Zuordnung und Abgrenzung zum Amt des Bischofs .. 

§ 1 

(1) Der Propst ist jeweils für S·fä1ei1 Sprengel de:r 
ständige V~rtrieter des Bischofs in· den ·Angelegenhei
ten· der g•cistlichen Leitung .. 

(2) In den . Kirchenkr,e1s·~11, die ~licht von . einem. 
Propst hetr·eut werden, nimmt ·der Bischof diese A-l1f
~abe:i~ selbst wahr. 

§2 

§4 
(1) Der Propst soll sich durch Besuch bei den Pfar

~·ern und Gemeinden ein pe1·~önliches . Bild von den 
V1erh.ältnis8'en in s·einem Sprengel . ve1·schaffern. 

·(2) Er 'überwacht die Reinheit, Or.dnung und Wi~rde 
des gottesdi1enstlichen Lehens, pflegt und fördert das 
geistliche Leben und v,rehrt dem Eindri,ngei1 schrift
und beke~mtniswidriget. Lehren und sektier~rischer Be-
strebungen. _ . · , . 

(3) Di~ Pfl.eg·e der Arbeit der kirchlichen Werke 
läßt er sich ang·degen · sein. Ein ·gedeihliches. Zusam

. ·inenwirken mit der sozialei1 Fürsmge· und der öffent
lichen \Voh~:f.ahrtspffoge ist anzustreben. 

·( 4) An den Kreissyno,de:n und Pfarrlmnve:nten, den 
Sitz.ungen der Krciss) niodalvorstände tmd Gemeinde
kirchenräte kann der . Priopst teilnehmen, }ed~:rzcit 

das 'V.ort ergr·~if.en und Antr.äge stellen. Auf V erlan
gen des Propstes sind die Vorsitzenden der Kreissyn~>-
da]vor~tände und der Geme;i.J1fdekirchenräte ve~pflich
tet, . den I\reissynodalvorstand oder den GemeiIJ,dekir-

. chenrat zu eine:r · Sitzung ein~uberufen. Das gleiche 
gilt. für- die Einberufung der Pfarrkonvente durch die 
Sttperinten dent-en. 

§ 5 

(1) Nach Maßgabe der geJt.enden Ordnm~gen ist der 
Propst· ins~eiso1i.dere zuständig für 

· (1) Der ·Pi·üpst ·führt s.ein Amt im Einver.nehmen 
mit dem. Bischof nach de11. von dies-~m als dem Trä
get der geistlichen Leitung aufgestellten Grunds.ätzen~_ 
Die Pröpste müssen sich in grunclsä~zliche:n Fragen 
mit d~m · Bischof verständigen u.nd .auf eine einheit
liche L~!~tmg de:r Spr·e.ngel '.Bedacht nehmen. In de'.r · 
Erfüllung seiner Aufgaben .ist jeder Pr.opst selbständig .. _, 
· (2) Auf Eii1l~dung des· Bischofs' und unter dessen · 

Vorsitz treten die Pröp~te regehnä~ig zü Au5sprachen 
üher d,as ganze Gebi~t des innei-.en ·Lebens der_· Pro:.. 
vinzialkirche zusammen. 

a) die Veranstahmge.n, von Sup:e:rinte11denten-Kon
ve111t,e11 und soicher PfarrkonYente, bei ·denen die 
Geistlichen mehrerer Kird1enkreise des*' ?P1„engds 
zue.ainmentretein, 

b) die V.er~nstalh.mg von Aelte.stenkonYenten und 
Aelteatenfreiz'eiten :für . mehrer·~ Kirchenln-.eis.e, . 

c) ~lie Durchführung · ·the.ologis.cher Lehrgänge urnd 
Freizeit~n: · · 

d) ·die einheitliche Le;tung und U eherwa·chung ·des 
kirchlichen J..Tnterrichts. und .der ß,nderen Ein:rich
tungen des imieren _Dienstes, 

Abschnitt II. 

A1~~gabeu und Befugnisse im· Propstsp1„engel. 

§ 3 
(1) Aufgabe des Pi-opst•e.s und Ziel· seines Wirkens· 

. ist ·es, den · pienst ·der Kirche in seinem Syieng.el am 
\Vorte Gottes auszurichten. Der Propst hat cJ.as Re.cht., 
in allen Kirche.ngen;;l!einden sei.lies Spreng.els Gott•es
dienste ·zu halten. An sein'em Amtssitze ·wird ihm ·,eine 

e) d~e Abhaltung der Visitationen in den Gemerunderi 
der Superinte1ide.nten~ · „ „ 

f) 'die Prüfung der Visitationsberichte der Superin
tendenten und die Vorschläge für die Visitat1ons,
bescheide< 

g) die Beurlaubung der ·.Superin~en.denten his zu 
· 8. Tagen; · 

h) 'Vorschläg·e hei der Ge''~ährung von. Un-~e~·stüt
~m~gen an Geistliche und .deren Hinte~rbliebene·im 

. Einvernehmen mit den Superintendenten. 
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(2) Seine besondere Sorg~ ·gilt der För,denmg des 
PfarreTnachwuchses s1e:ines S_ptengels. 

§ 6 

Die Aufgahen, Befugnisse l.m·~ Zuständigkeiten, die · 
nach der geltenden Ordnung · dem Superint~ndent·en · 
für den einzelnen Kirchenkreis obliegen, werden -dtll'ch 
die üher:gr1eife11iden A1,1.tgaben· des Propstes n:i,cht be~ 
rührt. Der Superintendent. bleibt geistliCheT LeiteT sei
nes Kirchenkr:eises .. Mit· Verwaltungsaufgaben "Q.her den 
Rahmen der Bestimmungen ·des § 9 hinaus ist dm:· 
Propst nicht. zu belasten. 

4 . .Die Pröpste w~erden bis zür endgültig.en Regelung in 
der Provinzialkirchenor.dmmg · auf Vorschlag · des 
Bischofs durch -die Kii~chenleitung ben1fen. Die' Be- . 
rufung ,erfolgt .entweder im· Hauptal!lt ·auf Lebe;ns
zdt oder nebenamtlich in· Verbindung mit e_inem 
Pfarramt fyr die Daue1· .de~ Haupt.amte~. Wenn es 
das Int~resse ,der Kirche ·erfordert, kann·. der Propst. 
durch 1die Kir·chenle.itung mit Zustimnnmg der Lan
deskirchen1eitll11g abberufen wer,den. Die Vorsduif-· 
t.00: über . die Versetzung von Geistlichen im Inter
.esse des Dienste,s· find~1 sinngemäße Anwendung. 

5. Auf gahen imd · B~fug:niss·e· der: Pröpste werden bis 
zur -.endgültig.en R.egelung i.p1_ Rahmen .der. Pmvn:-i-. 
zialkirchenordnung ·durch die Dienstordnung v-om 

26. August 1947 bestim~t, .die hier.durch bestätigt 
Wird. 

Abschnitt · III. 
'Stellung zur Kirchen1citung -und kinihliche:n 

Verwaltrmg. 

§ 7 

Der Pi:opst muß sich in ,seinem Wirke~1 in enger 
Verbindung mit der Kirchenleitung --1.md dem l\:;onsis
todum halten. ~1it d~r v.on ihm . g.ewonnenei1 · persön-

Gr.eifswald, .den 26. Novexnber 1947~ 

Die Kirchen1eituno- · 
/ ~ 

_ lichen Kenntnis d'es ·kir·chliche:n Lehens. in· seinem . de~ Evangelischen -.Kirche in Pomme.r..----- ·~ 
Sprerig·el so.Jl ·m· die- Leitung und Verwalt1mg der Pro
vinzialkirche beraten ~nd unt.erstützen. 

§ 8 
(1) Der Propst nimmt an den Sitzungen der Kir

chenleitung mit beratender Stimme tei~ .. 
·(2) Vor der. kirchenr.egimentlichen 'Be~etzung der 

Pfarrstelien ,seines Sprengels wird de,r .-Pr·~pst durch 
den Bischof vor dessie.n Vorschlag_ gehört. 

§ 9 

. Ueher Zweifelsfrage1~, die -sich hei Anwendung. die-. 
ser Diensto.rdnung im · Rahmen der geltenden kirchli-

: chen Ordnung ergehen, entscheidet die Kirchenleitung. 

Greifswald, ·den 26·. August 1947. 

Die Kirchen1eittmg . 
der Evangelischen Kirche iu.1 Pommern 

D. von Sc'heven . 
1 

f, Bestätig~ng der Pro,1.1~rleien Pasewalk und Stralsund. · 

· Die 20. Pommersche Prmrinzialsyno~e hat bei. ihr~r 
zweitier1 Tagung .am_26. Nov;emh:e1: 1947 nachstehenden· 
~ieschluß gefaßt, der hieT1duiich bekanntgeg·ehen wird: 
1. Die durch Beschluß der Kirchenleitt,mg vom 12. Au

gust 1947 erfolgt~ Errichtung dex $tellen des Prop
steis v.on P:asewalk ·-und ·des Propstes von Stralsund 
wird genehmigt. 

- · 2 .. Die Propstei _Pasewalk umfaßt die Kirchenl<:reis1e 
Anklam, Gartz a.d.O., Greifs,.\Talrd-Land, Pas~walk, 
P·enkun, Uecfoei·münde, Usedom und \V,ölgast._· Die 
_Propstei Stralsund um~af~t ·die Kirchenkreise Al
tentreptow, Harth, Bergen a. Rügen, . Demmin, 
Fran~burg, Garz a. Rüg·en, Grimmen, Loitz und 
Stralsund. . 

3. Den Am~ssitz der Pröpste_· bestimmt ·die Kirchen
leituri.g. Beschlüss.e der Ki~;chenleitrmg über Verän
derungen d~r Sprengelgrenzen sind der Prnvinzial ~ 
synode hei ihr·e.r nächsten Tagung_ zur· Genehmigung· 
vorzuleg-en. _ ·· 

. -- D. von Scheven 1~ 

Notverordn_ung · iiber die Verkündung kirchlicher Ge

setze und Notverord.:riungen. -~ ont 11. November 1~47. 

Da das Erscheinen des KiPchlichen Gesetz,... un9, 
Ver_ordnungsblattes, in ·dem = nach Art. 84 Abs.' 2 .• 

· Art. 113 ·und Art. 127 Abs . .-2 der Verfassu:rigsu1~lmnde 
kirchFche Gesetze und ~otve~·oriclmmgen .:zu. v~rkün
de111 eind, im Jahre 1934· eing·~stellt worden isrt . und 
d~e Bekanntgabe: amtlicher V erlautbar_ung·en ·im Druck 
sreit längere:r z.~it ·erheblichen, auch heute· noch ni~ht 
völlig behobenen Schwi~:rigkeit,e11 begegnet~ wird.· auf 
Grund von Art. 126 Abs. 2 Ziff. ·-6 1der VU für den 
Bereich der östlichen Provinzialkirchen folgend.es ver„ 
ordnet.: 

§ 1 
(1) .KircJiliche Gesetze und Notve~n;mdnungen d~ 

Evang.elischen Kirche "der Altpreußischen- Union .1m,d 
ilwer Provinzialkirch.en sind in ·,e;inem amtlichen ·Blatt 

· der. Evang-elisch:en _Kfr:ch~ .der Altpi·eußis-che1i Union 
oder .der Evangelischen Kirche :ln Deutschland' oder 
in dein amtlichelli Blättern der Provinzialkirche;n zu 
v·erkünden. Sie: treten, wenri niChts anderes bestimmt 
ist, m:it dem 14. Tage na~h .der Hernus:gabe des amt
lichen Blattes. ii1 Kraft. 

· (2> Ist die alshaklige Verkündung in einem t~er 
„. amtlichen Blätter .nicht mö_glich, so können kirchliche 
Geset~e ~md N-otve.ror,drn..mgen ausnahmsw·eise dadurch 
verkündet wer.den, ;daß si~ den Gemeinde:kirchenräten 
schriftlich ii~ amtlicher Form mitgeteilt werclen. Die 
Kirchenleirtmg·e.n und ·die .Gemeiil:dekirchen.rät.e· haben 
fü~· weiterie Bekanntgabe nach Möglichkeit Sorge· zu 
t~agen. Die V1eröff entlichung in eii:iem der. amtlichen 
Blätter ist ·so bald wie möglich 11ach~1tl10le11. Ueb.er 
den Zeitpunkt .de~ Inkr.afttretens ist in ~em Gesetz 

·oder· der ,·NotVierordnung eme- -aüsdrückl~che Bestim-
mu:ng zu treffen: , 



§2 

· Kirchliche _Gesetze ui1d Notveroridnung~, die vor 
de:rn Jnkrafttr~ten .dieser V ero-rdnung erlassen wo.r'den 
sincl, ·. g:~Iten als or·dmmgsgemäß verkündet, wenn sie.· 
in einem· der in § ~ bezeic!meten amtlichen Blätter 
veröffentlicht 'oder wenn_ sie schriftlich den Gemein
dekirchenräg~ 10ider den Superintend~ten hekannt
gegeben ':V>orden sind. Der Zeitpunkt; der ·in ihnen für 
das I~kr.afttr.eten bestimmt wor.den ~~t, bleiht ohne . 
Rücksicht auf den Zeitpunkt. ,der V e.rkünd~ng ;wir~-
sam. 

§ 3 
Diese Notverordnung tritt mit ihrer Verkündung -in 

Kraft. ·· 

Berlin, den 11. Novie;mber 1947. 

(L.S.) 

. Die · Kirchenleitung 
der Eyangdis.che.n Kir.eh~ ,der Altpreußischen Uni-On 

D. von «Schev~n 

.~„· 

·Entschließ~mg i[er 20. Po.mmerschen .Provinz~~lsynode 

vom 27. No_~~emher· 1947. 

Kirchenleitung- der Ev. Kirche 

ii1 Pon1:mern. 

Tgb. _I -~r. 538 
An 

· Gr·eifswald, 10. XII. 1947, 

.#,c 

alle . Pfarrämter unsexes AufsichtsheTeichs 

Die 20._ P.ommersc1rn Ptovinzialsynode hat hei ihrer 
zweiten Tagung am 27. Nov1ember 194 7 ziir Frage 
der Besinnung auf uns1e~ Bekenntnis ·einmütig .die nach
stehend ab~g1etdruc.kte Entschliefümg gefaßt .. Wir brin
gen diesie · Entsichließung ,den Pfarrern zur Ke11:ntnis1 
~md ersuchen, den _Inhalt ~lieser Entschließung den 
Gemeindekirchenräten nicht :nur . mitzuteilen, som;lern 

.. sie auch ~tnl, Gegienstand ausführlicher B~sprechrutn
 J gen in den Sitzrmg,e:n_ ,der Gemein.dekir.chenräte, Kr1eis.-
_synoclalvorstände und .sonstig·en kirchli~hern Arbeits-
1,<:reisen, im besonderen auch :rllit ,der. 'Jug.end, zu m~
chen. 

g·ez. D. v1ön. Scheven 

Die 20. Pommers.eh~ ~r.ovinzials)node, .dem Ruf 
zur Besinnung auf den Wiahrheitsgehalt der reforma.
torischen wie der . .altkirchli.chen ß.ekenntiiiss:e folgen'd, 
gedenkt ~it Dank _gegen Gott . 1der Segnungoo, die 
~ie pommlerschen Gemeinden s~it dem Beschluß des 
Tr.eptower 'Landtage:s V'.on 153.4 und der Eii:iführ;mig 

. der · von Johann Bugenhagen verfaßten p1omm~sche11 
Kirchenerdmmg vom Ev:angdiun~ i:i;n. :evang.elisch-lU
tht<rischen. VeTstän4nisi empfangen ~h~. 

·in dem vo~ der Synm;le vertretenen Kirch~gebi~t 
wird ·die Jugend im Katechismus Lu1t:her.s1 unterwie
sen und sind die· G~einllepfarr.er gehalten, -keine an
dere· Lehr,e zu verkün~igen !!nd _auszubreiten. als· die., 
welche. gegründet ist in. Gottes lauterem und klai~mu 
Wort, v,erf.aßt in der Heiligen Schrift Alten urid Neuen 
Testaments, uns1ei·e.T alleinig·en Glaubensnorm -und be-. 
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zeugt. in den Bekenntnisschriften unsierer Kirche. 
- Die Synode weiß ~ich auch in· der Geg·~nwart dem 

_ Iiitherischen Bekenntnis verpflichtet und bittet · alle 
Di~1:J1er atn W oirt ~md al1e, ·die ·zu J~liJ.·,~ ber1:1fen sind: 

· flütet euch, · erure Verkündi~gung und Lehre auf · wech
s.elnde menschliche .lY.Ieimmge.n lli11d Th·eorien zi1 grii.n
den ! Gründe~ si1e vielm~h1· auf das · in der · Heiligel-i 
Schrift un_d im Beroenntnis he_zeugte Ev.l!.Ilgdium von 
J.esus C_hristus un~ auf ··die Rechtferligung des Sün -
ders al1ein .dm~ch -den Glauben, de1· die Gottesgnac\e. 
in Christus_· freudig ·~~·greift, ·der die göttliche Wahr
heit gegenüber allen Irrtümern und Anfechtuiig.eu 
mutig hekem:it, und ',der · in.· persönlicher V erantwor
tung innerhalb der Or1dnu,ng100 des poÜtischen, wirt
schaftlichen, sozialen :und kulturdlen Lebens w!rksam 
wird und ,es mitzug,estalten bestrebt ist .. 

Die Synode weiß sich mit den in der Evangelischen 
Kirche de·r -Altp:reu„ßischen Union zusaII!-ffiengefaßten 

. Kir·?h~ngebieJten nicht nur dm~cl1 geschi~htP.che Füh
rung, sondern auch durch . Gemeinsc~.aft des Glau
pens und :des brüderlichen .Dienstes eberiso wie mit 

· der EKiD ve1:'hunden und . wünscht mit beiden ·.als· 
-Gliedklrche lutherischen Bekenntniss1es mit eigeneT 
Verantwortung verbundeJii zu bleiben und gemeinsam 
zu wach·s·en an ·dein, der _das Haupt ist, Christus·. 

Kirchenge_setz über die Bese1zung der rfarrstellen 

vom 20. Okto'ber 1948. 

Die .Rücksfoht auf die aus .der Gefangens·chaft. heim
kehrenden Geistlichen, ·die noch · nj.cht festan:ges.tellt 
sind, ,die Neuanse:tzung der umgesiedel.ten- Pfarrer und 
die plamnäßige Versorgung 1der · Kirc.he11:g·emeinden 
ntit geistlichen Kräften ma:chen bis auf weiteres die 
Besetzung dei· PfafrsteH_en durch .die Kird1enbehörde 

· er:fmderlich. Die Provinzialsynode h~t daher nachs~e-· 
hendes Pr~Vinzialkirchenges-etz hes.chlossen, -das hier
mit verkündet wird. 

§" 1 

Die unhes,~tzt~ und :freiwer,denden Pfarrstielfon '\ver
P:en auf V.o:rschlag -.des. Bis·chofs dur:ch das · Konsisto
rmm besetzt 

§2 
Das Konsistorium hat· die P1~obeanstellung .des in 

Auss_icht g,enommeneli;. Geistlichen zu veranlassen. 
Von der . Proheanstellun,g kann _abgesehen _werden, 

. wenn ·der Geistlich:e der Kirchengemeinde. durch seine 
bisherige Wirksamkeit hinlänglich bekannt" ist. · In 
diesem ~al1~ ist die 'beabsichtigte Berufung der IGr
-cheingemcinde iri einem Hauptg.C>ttes,dienst durch Kan
zela,bkündigung hekanntzugehe.n. 

Geg-en Le~re, Wandel 1-lllid Gaben- des Geisdichen 
kann Jedes . \vahlbernchtigte ··Gemein~egJi.ed binnen 
zweier Wochen irnch der Prnbepredigt ·oder Bekannt
gahe der h:eabsichtigten Berufung heim Konsist.oium 
Einspruch einlegen. -Auf das Efospruchs:r:echt ist nach! 
·de·r Prohepr,edigt' und bei den Bekanntgahe der ·be
absichtigt~ . Berufu1l-g ausdrücklich hinzuwcis'.en. 

Ueber den _Einspruc~ en~scheidet die Kirehen1eitung. 



§3 
Dieses· Kir~hengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Ok

tohe~· 1948 in Kraft. Es gilt längstens bis zum 31. De
zem.her 1950. E~ tritt - jedoch . frühä außer Kraft, 

, wenn die Pr-ovinzialkirch~nordnm~g -zu emem frühere.u 
Zeitpunkt in ~(raft tritt: · · ~ 

. -Greifs~rnld, den 20. Oktober 1918. 

Die Kirdhen1eitung 
-de.r Evang·elischen Kirche ii~ Pommern 

D. von Sch.even 
Bischof 

Kh~chengesetz üher die "Inncr.e Mission der EvangeJi

-s·chen Kirche in Pommern. Vom 20. ·Oktober 1948. 

§ 1 

(1) Die innere Mission ·ist eine Wesens- und Le
hensäußerung der Kirche. Sie ·_:dient der ·Erfüllung 
de:s -Liebesg~,~otes unsere~ Herrn l.md Heilands Jesus 
~hristui in ·.w;ort und Tat. 

(2) Die im Bereich· der Provinzialkirche bestehel1ldoo 
Anstalten, Heime und s:onstigen Ei~uichtungen und 
Arheitsz·w:ej.g·e d~.i- Innern M::ission sind Bestandteile 
der Kirche und in der ,~Inneren Mission d~r Evange
lisch~n Kirche in Pom.me,rn ''· zusamn1e.ngesiehlossen. 

(3) Die rechtlich~ und wirt~chaftliche Selbständigkeit · 
<ler einzdneli. \Verke wird durch den Zm:ammens·chluß 
nicht herührt. 

§ 2 
Das 'T.ermögen de.r Irmerm Missio111 -der Evangeli

schen Kir·ch~ ii1 Pommern ist ein Sondervermögeii der 
· _,E-vangdischen Kirche in Pommern: ·Es dieiit aus.

schließlich und unmittelbar frirchlichen, mildtätigen 
und· g·emeinnützig·en Zwecken un-d ·wird verwa'tet durch 
die in .diesem Ge.setz vorges-ehenen Organe. 

§ 3 
Organe der Inneren Mission der Evangelischen Kir-

che in Pommern sind· 
a) das ProYinzialkirchenamt für Innere -Mission; 
b) der Pr~vinzia1ausschuß ffrr _.Inne~·e Mission, 
c) . die Be1;u:fsarhei terkonf erenz. 

§4 
. (1) Das Provinzialkirchenam~ für lnner-e Missfon 
erfü_llt seine Auf gaben s~lbstäii.dig und in eigener V er
antwortung gegenüb.er der Provinzialsynode uild der 
Kirchen1eituiig. 

(2) Es ist dazu heruf.en, die in der Iitneren -1\Iission 
der Evang0el~schen Kirche i11 Pommern zus.ammenge
schfoss•enen \V1~,rke zu beraten und zu. unterstützen, 
sie zu g,egense;itiger Hilfe und Zusmnmenarbeit aD:-ZU
l:ialten, ·eirne. Planun·g ihrer Arbeiten herheizufülU'en 
und gemeinsame Aufgahe;n ai1zugreiferi:· · · 

(3) Es hat das A~1liegel'l ,der Innern Mission hei den 
ki1~chHchen un:d ·weltlichen "Behörden zur· Geltung zu 
bringen. Eiii g-eckih.li~hes Zusammemvirken mit der 
sozialen Füi~~mrge und der ~rfontlichen \Vohlfahrts,
pflege ist anzustreben. 

§ 5 
Das Pr,ovinzialkirchenamt für'. Inn~ue 1\1issio1L führt 

die . lauf.enden Geschäfte der Inneren Mission dm· 
Evangelischen JGrche in Pommern, -verwaltet ihr .Yer
mög,en u11:d· vel'tritt d~e Inner~ Mission cler EvangeU
schen -Kirche m P.omme.rn gerichtlich. und· außetge-
1-i°chtlich . 

§ 6 

(1) ,-Dem Provinzialk!q~henamt . ·steht ·das R~cht zu, 
In· die Verwaltung der' in der Inneren :Mission zusam-
mengeschlos·senen Werke Einbllck zu ·nehmen ___ und 
von ihnen Auskunft zu ~re1·langen. 

(2) Ueber die Anerkennung ·der Zugehörigkeit emes -
neuen \Verkes zur I~neren Missio1J.1 der Evangelischen 
Kirche in Pommern sowie .über die Aufhebung der Zu
gehfü:igkeit. -entscheidet .das Prmrinzlalki~-chenamt für 
I~mere Mission. Gegen .seine_ Entscheiduug ist di~ B~-· 
rufung an ·die Kirchenleitung zulässig. . 

·· (3) Satzung,en ·-ein2'ielner \Verke ·der Inn~r·en Mi~si<?n 
bedüden ,d!er B~stätigü~g .. du,tch die Kirchenleittmg( 
Diese hört zilvo.r das Provinzialkirch~amt für .Innere~ 
Mission. 

'§7 
Das Provinzialkirchenamt für Innere :Mission h~

steht aus: 
1. dem Provinziaipfarr_er für Innere Missio~1. Di-c:3e:r 

wird aur Grund . einer \Vahl des Provinzialausschus-· 
ses für Innere Mission durch die Kirchenle~tung 
berufen. . , . . 

2. dem: ß.evollmächtigten .des Hilfäwerks der Evan~ 
gelfachen Kirche in Pommern, 

3 .. dem Leiter ·eines deT diako-nischen \Verke. Di,eser 
wird von den·· ~T-edrnn . gev.7ählt ;. ist dieser \Veg - . 
nicht gangbar, so wählt ihn d~r · Provinzialaussdmß 
für Innere Mi:::sion, 

4. einem re.chtskundigen Mitgfö~d -des Evangelisd1e~) 
Konsistoriums, das vo11. -diesem .e:ntsm~dt 'ivinl, 

5. clen1: Schatzmeister, der vom Provinziala1isschi1ß für 
Innere Mission gewählt .\vird. 

~1-un Schatzmeister. ka-11:11 auch das r.echtskundige Mit
glied des Konsistoriums ge11\~ä~1lt werden. · 

§8 
-Der Provinzialpfarrer· für Innere :i\1.ission vertritt . 

die Innere l\1ission der Evangelischen Kirche in.Pom
mern vor der Kirchenleitung imd im. Cent1~alauss~huß 
für die Inne11e Mission cler Evangelischeii Kirche m 
Deutschland. 

§9 
(1) Das Provinzialkirchens.m-i:· ist ein Kollegium. Den 

Vorsitz· füilrt _der Provinzialpfap:.er für Iimiere Missr·on, 
in seiner Viertretung der , Bevollmächtigte des Hii~s:-
werk&. _ 

· (2) Der Vmsitz·ende trifft die geschäftlichen Maß
nah~en zur . Ausführung der Beschlüsse · des . Prov:in
zialkirchenamts'. Er führt den Schriftwechsel. 

(3) Urkt:·nden, die Drifü~n gege~1über eine ·V er:
pfli~htung ·oder die 1eine Vollmacht entha~t~n, sind 



namens der ;~Ev.ang-elischen Kirche in Pommern (In- „ 
nere Mission)" vom Vorsitzenden und einem wcfiteren 
"Mitglied ·d~ Pr.ovin~ialkir~IJ;e:namts für Innere MissioQ 
zu ~·ollziehen .1md mit ·dem Die~stsiegel _zu vers·ehen. 
Damit wird fostg•estellt, .daf~ . deT zugrundeliegen1e Be
~chltrl~ · de~ zuständigen Org.ans den ges.etzlichen Be-· 
stimmungell g·emäß gefaßt -worden ist. · 

§ 10 

(1) Der Provinzialkirchenausschuß für IIlillere Mis.
sion herät .das Provinzialkirchenamt .bei der Erfüllung 
seiner Aufg.aben. - Er ·kann dem Provinzialkirchooamt 
für ·seine Arbeit A:i;iregungen. ·oder Richtlinien gehen; 
an Maßnahmen v-on w~itgehende1~ allgemeine~ o.der fi
n.an~ieller, Üe-deutung ist er zu beteili,gen. 

(2) Ihm ,obliegt die Feststellung ·des Haushaltspla..: 
nes sovne die Entlastung ·der J:al~resrechnung. 

(1) Dem . Provin.zialausschuß für Innere Mis.sion ge
. "lör.en an: 

a) bie Mitglieder ·des Pr.ovinzialkirchenamts. für lnnere 
1Vlission, 

b) bis zu 6 Vertreter der Werke und Einrichtungen 
der Innerie:O: .Mission· :~er '.Evang~lisc~en Kirch~ in 
P.omm~rn, .. -

c) bis zu 4 weitiere MitgHeder mit bes-onclerer .diakoni-
scher Erfahrung. -

. (2) Von den Mitgliedern zu b) scheiden in jedem 
Jahr zwei aus, -und zwar in der Reihenfolge "ihr,es Ein
tritts.: Die ·.Neuwahl odei.:- Zuw.ahl e.rfolgt durch. die 
v-erb]~i:henden Mitglieder des Aus·schuss-es. \Vi.ederwahl 
ist zulässig. 

· (3) Die Mitglieder zu ·C) wer.den von der P~ovin
·zialsynode · hei ihrer ersten Tagung \·für . -die Dauer 
d~r ·Amtszeit. ·deT. Provinzialsynode gewählt .. Sie blei- · 
u~en bis zum Eintritt ihrer Nachf.olg·er im Amt. 

· ( 4) pen Vorsitz im Priovinzi.alausschuß führt der 
Pro~inzialpfarrer für Innere :Mission. 

§ .12 
Der Bischof der Eval}:gelischen Kfrche fu Po_mmern 

ist zu all~n ·Sitzungen des Provinzialaus.schuss:es- ein
zuladen. 

§ 13 

11 

§ 14 .. -

Dieses Ges·etz tritt am 1. November 1948 m Kraft. 

Greifsw:ald, den 20. Oktoher 1 ?.48. · 

Die Kirdhen1eitunCT ,..o 
-der Evangelischen Kirche iil1 Pommern 

r).. -v~n Scheven . 
Bischof 

Richtlinien über den Ersatz· yon Re~cheinigungen über) 

Traufe und ~irchenzugelrnrigkeit. Vom 26. Juli 1947. 

Ev.an~elisches Kon.sisto:rium 

Tgh._ II Nr. 1187 Greifswald, den. 26. Juli 1947 

J. Der Nachweis ·der Tauf ·e für die K o n firm a -
t i o n , <;ler Taufe für die Kir c ~ e n zu g eh ö r i g -
k e i t , in manchen Landeskirchen auch der K o n f i r -
ma tio"n für ·die Ehe s cldii.eß :i.1ng, . der Kir -
chenzu·g'.elhö·~igk.:dt für die Annahme des 
p a t ·e n i~ m t es ' kann zurzeit oft nicht mehr durch 
Beibringung der kirchlichen Urkunden erbracht wer
den.· Die Unmöglichkeit .kann auf "verschiedenen Grün
den beruhen : 

a) das zustärrdi,ge Pfarramt kann-nicht ·mehr a,nge
gangen werden, -~eil es infolge .der Kri•egs,ereignisse 
z·erstört ist, odeT ,,V.eil die Gemei~de zerstreut ·wurde, 
od~r weil 1es in einem Gebiet liegt, das· vorer:st. mit der 
Post nicht zu erreichen ist. . . 

· b) das z~ständige Pfarramt is.t ·zwar erneichbar, ab1er 
die Kirchenbücher und sonstigen erfordeTlichen U1~ter
lagen sind vetni.chtet od:er so verlagert, daß ·sie noch 
nicht wieder zugänglich sind. In diesen .Fällen is.t n_ach 
fol,genden„Richtlinien zu verfahren: . 

1. M~t Hücksi~ht auf die grundsätzliche Bede1~t1mg 
der Taufe für· ,die ~ ·O ·i1 firm .a t i o n soll ein mög
lichst überz.eug·ender Nachweis ·deT Taufe vor der Kon
firrnario!n angestrebt werden. Deshalb- sind die Eltern -
schon zu Begüm des kirchlichen -Ullterrichts ·darauf 
hinzuweisen, wie der NachV1.-eis der Taufe zu .. erbrin-. 
gen. ist·. Wenn eine Tatifbescheinigung nicht heige- . 
bracht werden ka~m, ist grundsätzlich 1e:ine schrift
liche Versicherung der Eltern tmd ein;es T.aufpate,n, 
gemäß Muster 1 und 2 zu foTider.ti. Ist ·nur ein El
ternteil ortsanwesend 1md besteht kein Zweifel an des:.. 
'sen Glaubwürdigkeit,· ka1111 auf die Versicherung des 

. t ' 

anderen Ehernteils verzichtet wer.den. Falls kein Pate 
erreichbar ·ist, J.cann auf die Erklärung 1des Pate;n 
verzichtet wer~en; die _Erklärung der Eltern erhält· 
dann e:i.nen Zusatz, in .dem ·angegeben wird, daß kein. 
Pate- erreichbar. ist. Bestehen Zweifel an der Gla~b-

(1) Die Mitglieder des· Provinzialausschusses 9owie 
die· .Leit~r ·und Mitarbeiter alle'l· diakomschen W ~rke, · 
An~talten it11•d Einrichtung·en und <P.e Vertreter der_ 
Inner.;ei1 Mission in den ·einzelnen Kirchenkreisen tre
ten alljährlich einmal zu. e~ner Berufs;irbeiterkonferenz 
zusam1nen. · . würdigkeit ;der . Eltern. m~d kann eine .Erklärung eines . 

(2)- Die Berufsar?·eiterkonferenz dient qer inner-en 
und äußeren f\.usrichtung der Gesamtarbeit. der ln-

. neren Mission· und „der theologischen :ßesinnung in al
leµ grundsätzliche11. li„ragen ,der Inneren Mis.s:i:on. Da
rüher hlinaus v·ermittelt sie -den Austausch von _Erfah
rung·e:ri. Sie ·kann Anr·egung·en an den Pr:ovinzi~laus
schufS geben. 

Paten nicht b.~ig:ebt.acht werde1i, s-o soll die Erklärung 
.einer anderen Person, ·die bei dei· Taufe anw.esielJ:d °'\rar, 
v-erlangt werden (M~1ster 3). -

. Sind -die Eltern ,, nicht. ·mehr am Leben oder nicht 
err.eichbar, genügt eine Erklärung eines Paten oder 
eines V.erwandten. Notfalls muß -der Pfarr~r· einein 

-·Vermerk üher eine_ Unterredun-g mit dem Km.{firmau-
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den aufnehmen, aus det er die Ueberz-eug1mg g·e
wonne"Q:· hat, ·daß der Konfirmand nach den Vor-

. schriften ~er. ·christlichen Kirche getauft ist. ·, · 
· In den Fällen von Ziff. · Ib - ·das zuständig.e Pfarr_

amt ist durch die Pos! •err.eichbar __;_.;_·ist die als Mu~ter 
4 he~g.efügte Erklärung des 'zus.tändigen· Pfarramtes 
heizufüg·en. 

2. Sind 1die zum Zweck· der Ehes~h-ließun;g 
nach landesl~frchlichem -Recht erfouderlichen Bescheini
gungen über 'T'.fl,uf.e, K_ir.chenzuig·e~ödg"l{eit 
und K o n f i 'r m .a t i ·On .der Ver lobten nicht . beizubrin
gen, so ist ·v.Cm den Ve:dobten die V ersicherüng gemäß 
Muster 5. zu v:erlang·e:n, d.aß si,e getauft un.d kunfirmiert·· 
sind und der Kirche .angehören. Nf,tch Möglichkeit ist 
:e4re .entsprechende Eddärung eines Taufpaten .oder 
,eines andere~ Zeugen b~izubringen .. rn···den -~_ällen· d~r 
Zif.f. Ib "'--- das zuständige Pfarramt ist ·er:reichbar ~ 

- ist _die als Mus.ter 4 beigefügte Erklärung des zustän- . 
digen Pfarramtes heizubri11ge,n. · · 

3. W·enn ··cRe na:ch laudeslci1~chlichem Recht ·erfor
derlich~ Besch_einigung über ·,die Kir :c h ·e :ri zu g eh ö ·- · 

r i g k ·e i t eines Taufpatep. . nicht beigebracht werden 
kann, g·enügt ·.eine schriftliche Erklärung_ des Tauf -
p a t'en, da:ß. er der ~vai-igelischen oder ein:er an~~ren 

. christlichen· Kirche :angehöd (Muster 6) .. 
pie Erk_larung.en nach .Muster 1-3 und· 5 sind vo·r 

dem Pfarr~r des Wohnortes des. Eddärenden. abzüge-. 
· ben ui.td z~ . unt~rschr.eiben. · · · · , . 

·\Velche Folge~ si~h daraus ergeben; wenn ·der Nach
weis der Taiif.e oder dei~ Kirchenzugehörigkeit_ ·nicht 
erbi.·acht werden köm1en, richtet sich nach landeskirch
lichen Besti~mig·e'Il. ·· 

~I. Es lmrnmt auch _vor, daß· c·emei.Il1deglied~t zu 
, anderen Zwecken als- ,der 'T,orlag·e. bei kir.chlicheµ 
~tshancllun1gien .Urkund~ üb.er Taufe oder Ehe- . 
schli,eßung v:erlang·eJ~. W ernl ein Kirch~bu~hauszug 

· aus den unter · I genannte[l Gründen nicht J?eigetracht 
werden kann, stellt das. Pfarramt d_es Wohnortes ·eme 
Ersatzbescheinigung aus1 (Muster .. 7 ·und 8). 

In den Fällen .dei Ziff. · ib - das z~ständige · Pfarr
·~mt ist durch ·die ··P.ost err.eichb.ar ---.,- ist eine Erklärurtg 
des .zuständigen Pfarramtes- gemäß Muster· 4 beizufü- · 
gen. 

__ III. Sämtliche _Erl~lärung-en. gemäß Ziff. · I -sowie 
einen Durchschlag. der Besclrninigungen gemäß II hat . 
das Pfar.ramt; .das die_ Amt~handlung Y.Qrnimmt oder . 
d~e Bescheinigung gemäß p aus~teÜt, ·zu seinen . U;n

1 
· 

terlagen zu nehm.en.. . ·--· . . . . . .. : '· .. 

Die vorstehenden Richtlinien für· .das Verfahren h~i 
·Unmöglichkeit, Bescheinigungen' ül!er -Taufe u:µ..d Kir~ 
chenz~gehörigkeit . b_eliubriugen, .werd~Il. zur allgemei
nen -einheitlichen _Ainvendw1g durch di~ ~fan~mter 
bek~nntgeg.ehen. 

lVIuste1· zu den Richtlinien über den Ersatz ·von . -~e~ch_einigungen üher Tauf.e und Kirchenz1~g,ehörig
keit vom 26. Juli 1947. 

Muster 1: 

Die µnterieich netcn·, und zwar 

l. --····························-···-----·----·--·---····-,-·--·--····-·-·······-········-··-·· in -------------------.···-·--····-··--·-······-··············--···-----························· als Vater 
. 2. : .... ::------"····-----------·-·····--·------·-----------------·-----·-----------------------·· ir:i ' ···------··-----·----------------·---·-·········----········--------------------------------- als Mutter 

. versichern, daß ihr Kind· 

der (di~} 

geb. am -----~--------------: _________________________ .-.:„ _____ ~.„ ... :„-„ in . . 
„----------------·---------------------------------··----------------------------·------·---------------------· 

wo h·nhaft in ______ . _________________________ :_. __________________ : _____ · __ , ______ ._;_ . !\reis ------=----------------·---------;---------:---. Straße ----------------------··---------·--.--:---~---- · 

a1n ·---------7 ---'--------------------~-----.-.-------------------------------------------- in 9er _____ -_______ ".., . .-.. „„ .. -------·---·---·-·-----------------------------~--------------------: ____________ Kirche 

!n ---.·------------·---------------------------; _______________________ -_ ___ _. ____ , _______ ·~-----· ·, durch d~n Pfarrer ·--------------------------~----:_: ______ .. ; .... -. --- -- ........ ;.··------·----------------. . 
im Namen .. des. dreieinigen Gottes mit Wasser getauft worden ist. 

Taufpaten ·waren: 
. . 

.· 1. ·--:------··„-·--·--------------„··--------------------·-----------------------„··--:·--·-·-· wohnhaft z. Zt. in _______ , ________________ :_~ ________________ „ ______________ · ____ -
. . 

----------------------------------: ___ „:·"-,.-.-------~----------7 -----------------------------„ Stra.ße Nr .. :.: __ :, _______ „_ 
- . 

2. ----------·-----.------------------------------ ---------------.--------------------~----------· wohnhaft z. Z t. in ---------~-------------------------~--------------~-----"·--------

Straße Nr. 

----------------------:·-----------------------·-----------------------, den 
. . ·----------------------·-------------------------------------------------------------------

. (~iget?händige Unterschrift) 

Vorstehende ErklärU-ng· wurde in ""meiner ·aegen~art abgegeben und unten-·'"'hriebe·n. _,,, 

(Unterschrift des Pfarrers) . 
(.Stempel des Pfarramts) 



Muster 2: · 
Erklärung 

Der (die) U n ttfrz e i c~ n_ete ·--------:-----,.-------- ------~-------------------:--~------------.--~-----------.----------~-------------- ------------------------~--------------------; _____ ;______ Name 

won n h a f t j n _ .................. _________ : __ ~-~---~~---------~---------------- Kreis ---~-----------~------:: ____________ :__________ ·---------------------· __ :"------------------- Straße Nr, _________ :_~_ 
versichert als Taufpate, daß· 

d~ r ( die ) __ : ______________ ·------------------:-·-··: ~---~-------:·-----------~~-- -- _________ : __ · ________ ,. __ · __ . ---------· -·- _____________ · ___ -------------·· ----'-----· ------~---~-- -----------~--"--------
geb. ·am . ·---------~---:---,----~------------·---:··----------- in ······:···:········: ........ ----~-----: __________ -----------· · Kreis ______ · ____________________________ : --------:-·-----· .. 

a.~ _________ : ___ ~,--·-----·-----------~---~-------:.. .. ....... ... ... .. ....... in der · ___ : ___ : _________ _.: ___________ :,:·-------------·----------~-----------· Kirche zu · ----~---------:·-----.~-- ............. -· ....... . 
durch den Pfarre_-r ·-------------~------; _____________________ : ______________ ·_· ________________________ ~ ____ : ____ iin Namen des dreieinigen Gottes mit Wasser. 
getauft worden . ist. 

·---------------:-------„·················-·-···-----------------------J den . . 

. . ..... ·······--··-:··(Eig:~~iiä~-äig~--u~t~~~~h~irt·)····················· 
Vorstehende Erklärung wurde in meiner _G~genwart ge_gebet~ und unterschrieben. 

··Muster 3: 
Er k_l äru.n,g· 

( 0 n terschdft des Pfarrers) 
(Stempel des. Pfarramts) 

Der (die)· Unterzeichnete· ----····-··-·······-····--:-·-·--~------··-··---···---------·---·---.-------.--·-·"'·-·-·-····--·-:·___________________________________________________________________ Name 

wob n h aft in -~·--------------·------~: _________________________________ "-------· Kreis ·----~-----·---------~---. ------········· ... . ................. : .... ----------~---·-------- Straße Nr·----·----··-· 
versichert' als Zeuge, daß · .,. 

der ( ~ i e) ---.------ ______ ~---.-.------ ---------····-------'------------------------·--. ____________ : _______________ -----·----'-----------~------------··----------------------· ----------------~------

geb. am. ·-----~-----.-·---·------.------------------------~---- in. . .. : ........ ~: ................. ·._ ....................... \, . Kreis ---------------------------·-----~---·-------·--·------
in seiner (ihre~) An.wese n h e i f am ... · .............................. ,_ ........... :----~------------~----- i ri ·------~---------------·--: _________ , _____________________ ~-----·-----------~-----· 

Kre~s ·--------_,·-·--------·-························ ·.in -der ·:-------'-------------········--·············_· .. ···-···-···-··-······ _ Kirche zu ----,---------··· ················-·-----------------------

9. urch den: Pfarrer ----------------------------------------------------------------------·················-······ im Namen ·des dr~ieinigen Gottes niit Wasser 
getauft worden ist. 

-·-~-<------------------·····················-·---------------------·-J den 

.„ ••• „ •• „„„.„.„„„„„„„ •• „„„„.„„„„„„„.„„„„ •• „ •• „„.„„.„„„„„.„ ••• „„„„„.„„„„„ •• „(„„„„„ ... „„„„„„.„„„„„ 

. (Eigenhändige Unterschrift)_ · 

a„ Vorstehende 'Erklärung wttrde in meiner Gegen\Yart gegeben und unterschrieb~n. 

·----------------------cu~-t~~~~h~ir t··a~~--P-r~i~;~~)----------------------· 

~~ · lStempel des ·Pfarramts) 
Ml}.ster 4: 

.\ 

~ :t;J e s c h e i _ _n i g u n g 

Die Kirchenblicher .- die zur Ausstellüng ejner Bescheinigung über dir., Kirchenzugehörigkeit erfor~~r

lichen Unterlagen - der ·-----------------------········-··-········.-··------~-------~-------- Kirchengemeinde in ·-------------·------------··--- ------------------·-·----· 
. sind durch die Krieg~ereignisse vernichtet - sind während des· Krjeges ausgelagert wprden und noch nicht. 

wieder zugänglich_. Auszüge aus den Kirchenbüchern _:__ eine Bescheininung uber die Kirchenzugehörigkeit 

des ( de'r» .-------,----:-----~--------------·--.-----~------~------~------------------------· können (kann) daher ~ur. Zeit nicht ausgesiellt' werden. 

___________ . _________ : .... ~---.------------------·----------------·------·1 den _______ :.: _____ ·-----,---··-·-··············-····-------~--------------- . 

Muster 5: 
. 'Erklärung 

Der ·--------.--·-----·-----------~-:--~----:-----c~-----·--·--·---------------··--·-·-------------- geb. am ··-........... : ......... ·---------·------------· ----------------------- er klärt, daß er 
y orname Nachname . 

im. Jahre ·----------------~----- in der ·----------:·-------------------.---------------··-"·:--:·--··-···-··-··------~:-~~----------·-- Kirche im Namen des dreieinigen 

Gottes mit Wasser ~etauft ist und der ·--·--········-~----··--·--·,···-··-·······„······--·-~-------,-----------· Kirche noch angehört. 
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.Die ------'----------------·----------------------·----------------------------------------------· geb. am erklärt,- daß sie 
Vorname Nachname 

im Jahre -----~----------------- in der , ______ : ______________________________________ -------------·----------·---------------------- Kirche im Namen des dreieinigen 
~· -

Gottes mit Wasser getauft ist und der_ ·----------------------------------------:·-------------~------------. Kirche noch __ angehört. 

-----:-----------.----------------------------------------------------7 den 

(Eigenhändige Unterschrifq, 

c Vorstehende ErklärÜng wurde in meiner GegemYart ab_gegeben und unterschrieben. 

Muster 6: 

Der (diE) Unterzeichnete 
Vorname 

Erklärung 

Zuname 

(U nterschr.ift des Pfarrers) 
(Stempel des 'Pfarramts) 

geb. am 

itt ____________________________ : ________________ ·----------~------------- ist bereit, das Taufp!tenam·t über 

den (die) . : . : ... __ .. ··----------------'-------:---------· ---_--------------------------------~----------------------------: __ : ______________ : _______________ ~-------------------------------'---------

geb·. am -------------~-------------------------------------------------------- zu ------------------------·------·----·-------------------------!·---------···---------------------------------·-
zu übernehmen. 

Er (sie) versichert, daß er (sie) der :-----------------·-··-.-·--·-----··--:--------------------------------· Kirche angehort. 

\.., 
____________________________ „_„ ____________________ _ ---- -. ---- ... --------:- -~-

(Eigenhändige Unterschrift) 

Vorstehe1ide Erklärung wurde in meiner Gegenwart abgeg.~ben und unterschrieben. 

Muster 7: 

Dem (der) 
Vorname 

.ße.scheinigung. 

Zuname 
geb. am 

(Unterschrift de~ Pfarrer~) 
(Stempes des Pfar~a.mts) 

zu ------------~-------.-----~--------- --------------------------~-------- K refa ··--~-------------------------------------------------------------------- wird ·bescheinigt, daß. er seit 
. ·-

dem ------~---------------------------- ·-----------·----------- a 1 s -Glied der. eva rt ge 1 isch e n Kirchen gern ein de in ___________________ _. __ . :: : .... ___________ -----------------· 
12eführt 'wird, und daß über einen etwaigen Kirchenaustritt nithts _bekannt ist. \ _·) 

Ort: 

Muster 8: 

'Den Eheleuten 

Besc.heinigung 

geb. am 

· (Unterschrift des Pfarrers) 
("'tempel der Pf_arrgemeinde) 

Zll ·---------------------------------------------------· 

und ----------------~c------------:---··-----------------------.---------------------~---"--- geb. am ___ , _______________________________________ ,_________ zu ------------------ _________ ; _______ -----~-----------· 

wird bescheinigt, d_aß sie seit de'm .-------------·-------'--------~-------------------------------~------------~-- als GHe.,_d der evan:gel~sche~ Kirchen-

gemeinde in _____ , ____________________________ ····-·--·--------··----------------- geführt werden unq daß über_ eine.n etwaigen Kirchenaustritt 
nichts bekan_nt geworden· ist. 

Ort . . 
.„ •• „ •••••• „ •••• „.„ ••••• „„.„ •••• „ •• „„„ ••••• „ •• „.„„„„ •• „ ••••••••.• „„„„ •••••••••• „„„ ••• „ •••• „ •• „„„„„„.„„„„ •• „„„„„.„„„.„. 

\.Unterschrift des' Pfarrers) 
(Stempol des Pfarramts) 
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. chen: d~e Flüchtlingsseelsorge, die Erteilung ·der Chris
tenlehre, die unter Umständen auch sonntags vorge
. niommen werd~ muß, u-ii.d sei .es, namentlich im 

V i s i t a: t i o n s w e s e n Winter, dm~ch kurze Besprecht.mg4:?11 und Erteilen von 
An die Renen Pröpste und die Herren Super- Aufgaben; <i}ie Durchführung de.r Frauen-; Män-irer
intendenten unseres Aufsichtsbereichs! und Jugendarbeit und vieles andere mehr. ·Auch soll 

Es gehört zu den. votidringlichste~1 Aufgaben d~s. ·der Sup.erirrtendent sich" bei diese1· Geleg1enheit um 
Ephoralamtes, wieder Visi~ationen zu halten, um einen· äußere Ding1e . kümmern; um den Zustand der kirch
Einblick in das. kirchliche Lebe~ der Gemeinde zu ge- liehen Gebäude und Maf~nahmen, die -zu ihrer Erhal-. 
winnen und es ;nach I);räft.en för,dern zu können. . tung gehoten und auch heute .. dur:ehfölrrhar sind; um 

Die Visitationsordnung aus. .dem Jahre 1941 em- den Zustand der Ve1·waltung, de1· Finanzg.eba.rrnng, der 
· pfahl zwei Arteii von Visitationen: . Lager- und Kirchenbücher us:f. Auch ·kann der Super-

den Pfar.ramtshesuch, ·dei· auch wochentags vor- intenc1ent an solchem Tage an einer Ull:ten-ichtsst1mde. 
g·enommen werden sollte, und die eigentliche Visita- teilnehmen, a1ich eine Zwischenprüfung. der .Konfir-

. ti' . manden vorp.ehmen und vielleicht am Abend, falls on . 
. Im Rahmen clei· neuen ProvinzialkirchenondnungJ seine Zeit es ~rlaU:bt, eine Bihelstunde. oder. einen Vo~-

wird auch ·eine neue. V!sitationsor(dnun:g zu erlas.sen trag halten 1ind auf ·diese W ei~e s.elher in Fühlung 
s·ein~ Bis. zu. ihrem Erlaß halt.en wir es -mit Rücl~sicht mit der _Gemeinde kommen. 
auf die gegen_wärtigen Verl~ehrsschwi•eri.gkeite.n und Für ·den Pfarramtsbesuch wer·den keine hesondere,n 
Nöt·e ander.ex Art für sinnvoll, .die bisherige Reg.elung · Frag·ehogen ausg·egeben. Der Superintendent legt sich 
· .izubehalten. · hil\terher Rechenschaft von dem Geschehenen .ab und 

\Vir machen es d~n Sup~rintendenten zur Pflicht,. verfaßt darüher 1einen ausführlichei~ V~rmerk, den er 
· min d ·es t e·n s 2, in g~·ößeren Ephorien 3 Visti.tatioinen ·. zu seinen. Akten nimmt. 

im Lau:f.e eines Jahres zu halten und sich zt1 ilrrer V o-r- Wir veirsi_J-r.echen uns v:oon cle·r ·
1

ge'-vissenhaften Durch:-· 
bereitung der beiden Fmgebogen A und B z~ hedie.nen, führnng· dies-er Richtlinien. eine Förderung des. kirch
die~ wir gesondert übers.enden. DeT _ Superintendent liehen Lehens, die so überaus notwendig ist, tmd le
wird sich zweckmäßig _schon am Sonnaben:dnachmittag gen den Supe.rintendenten ans Herz, hiernach zu 'ver
in den zu- visitierenden Pfarrspr:engel heg·eh~, die fahren und alles zu tun, w~s in ihren . Kräft:.en steht, 
kirchlichen Gebäude in Augenschein n~hme~, vielleicht um das ~ohe. Ziel einer Neubelebung v.on Pfarrern und 
einer 

4

'l(;onfirmanden- od.e1: ·unterrichtsstunde. beiwoh-: Gemeinden zu erreichen. 
nen und ·die. Gelegenheit zu einem seelsorg«~:diche:n Ge
spräch mit dem Ortspfarr~r · wahrnehmen. Ain Smm
tage finc1~n . ·di·e Gottesdienste in mögHchst allen Kir
chen statt, auch clie Kinderg·ottesdiens.te, wo es sich 
durchführen läßt. Am Nachmittag oder Ahe:ncl ·-resp. 
am Mon~g,"falls eine andere q-emein.de- oder ~ugend
versammlung am Sonntag vorg.es:ehen ist, ~vürde eine 
Sitzung des· Gemeindekirchen~·ats zu halten .sein, in 

·r .die notwendigsten Dinge besprochen werden müf~
te11. Am Montag wär·e dann noch Gefogenheit, mit dem 
P:f.arreT üher wichtige Gemeindeang·eleg1enhei:i.te:n _ ins 
'Gespräch zu kormne.n urid sich Einblick in <las Pfarr
archiv,_ die ·Rechnungsführung, ·das Steu~rwes.en :usw. 
zu v-erschaff.en. 

Neben dieser offiziellen Visitation. sollten m?glichst 
viele P:farramtsbe:suche -in den .Orten, .wo keine Vi.si
tationen stattfinden, vorgenommen wer1den; und- zwar 
grundsätzlich w:pchentags. Sie s.olle:n in erster Linie 
Besuche seielsorge.rlicheT Art ·seii1, sollen dem Pfarr·er, ' 
der oft n~üde geworden ist, Gelegenheit gehen, .sich 
ühyr seine Nöte auszusprechen und ihn ~um Dienst 
in ·neuer F.iieudigkeit ermuntern. Der . Superintendent 
soll dern Pfarr.er Mut machen, die Schwierigkeiten, 
die sich etwa .der Abhaltung der Christenlehre ent
geg·enstiellen, zu überwinden und .ihm W·eg·e dazu wei
sen; er s9ll ihm .Richtlinien geben und Ansatzpunkte . 
zeig·en, wie :ei· iri stärkere Fühlüng mit seiner GemeiJl1--
de kommen kann. Alle. zur Zeit breµnen.den Fragen 
des Geme1ndelebens sind mit dem Pfarrer. zu bespre-. 

D. von Scheven 

Urkunde, hetreffen'd ~rrichtung einer weiteren 3. 

Pfarrstelle in der . Kirc~eng·e~einde St. l\fa.rien ·zu 

Stralsund, Kirchenkreis Stralsund. 

Nach .Anhörung der Bet·eiligten wird folgendes -be
schlosi3en: 

·-§ 1 
In der Evang·eilischen Kirchengemeinde St. Marien 

zu Str.ai1sund wfotl unter Aufhebung der bisherigen 
Hilfspredig·etstelle eine' w·eitere - .. ·dritte Pfarr
stelle mit dem· Sitz in Stralsund errichtet. 

§ 2 
Diese Urkunde t.~it1; am 1. Januar· 1947 in K~aft. 

Greifswald~ den 29 .. Januar 1947 .. 

Tgb. III Nr. 1408/46 

Ev. KonsistoriUip. P·orp.mem 

gez. D. ·von Scheven 

Urk:iinde, hetreffänd Errichtung einer weiteren -

d~itten · - . -Pfarrs~elle i:n der ~(frchengemeinde ·tst. 

·Marien zu Greifswald, Kfrchenkreis Greifswald~Stadt. 

Nach Anh~rung der Beteiligten wird folgendes be
schlossen: 
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§l. 
. In . der ·Evangdisc4eü !Grcheng:emeind~ St. Marieh. 

zu ·Greifswald wirid ·eine weitere · - dritte - Pfan·
stell~ ;nrit. dem Sitz .m Greifswald · errichtet~ 

§ 2 .. 

Diese· Ürkunde tritt am. 1. Septembe1~ 1.947 in K~·aft.··· 

Greifswald, _.den 5. ·Aug1:J.st 1947-

 Tgb .. III Nr. :705 

Ev. Konsistoriuni. 

D. v;o.n Scheven 

§ 2. 

Dies·e Urkunde ·tritt mi~ Wirkung vom 1. April
1918 in -Kraft. 

Greif~wald, _ .den· 14 .. April 1948 

Die Kirchenleit~.g 
der Evang:eiische:n Kirche :iin Pommern 

D. ~on Scheven 

Drkun.de. über . die · Veränder~ng der evangelischen 

Kirchengem.eind.en Bergen und Patzig, Kirchenkreis 

Bergen. Bekanntmachung über· die Errichtung .der Pro~steien· 

·Stralsund l,md Pasewalk. 

· Zur Ufrterstützung ··des Bischofs im .seelsor~~rlichen 
Dienst an Pfal-r·em und G~einden :werdeü ~lie· Prop-··. . > 
steien Stralsund il.IDd Pasewalk errichtet. . -

· Auf Grund des Artikels 5 Absatz 2 der. Verfas.,.· 
. · sungsur~de de~ E~ang·eliscl::ien Kirche der. Altpreu

ßischen Union wird nach Anhö~ung. ·der Beteiligten 
beschlo.s.s·en: 

V.orhehaltlloo der Abgrenzung .'durch die. ProviI~zial
synode u~faßt · 

·a) die Prop~tei · Straisund die· Kirchookreise Alten-· 
treptow, :Barth, Bergen :a. :Rügen, Demmin; Fr~nz_
burg, Garz . :a. ·Rüge111; Grimmen, Loitz · und 
Stralsund, . : 

b) di~ P~·opstei. Pasewalk ·die Kii~c4enk~eise. A.nklam, 
·· · Gartz. a.0., Greif~wald-Land, Pasewalk~ Penkun, 

U~ckermü.nde, · Usedom;. Wolgast._ 

Greifswald, den 12. A~gus.~ 194 7 . 

Die Kirchenlieitung 
der Evang:elischen Kirche :iJri .Pom~e,rn 

D. von Schev.mi_ 

Bekanntmachm~g betr. E~·richt~:ng einer· provinzial

kir~hlichen Pfarrstelle. 

Auf GruJ1d des Artik!els· 46 de~ V erfa~sungsurkunde 
hat die . 20. Po1mnersc.he · Prnv:inZialsynode di1rch; Be
schluß .vom 27. November 1947. mit Wirlmng. vom 
1 .. August 1,947 ein'.e provinzialkirchliche Pfarrstelle' 
für den Prc;nrinzialpf arrer für Innere lV.Iission ·errichtet. · · 
Vo_rst~heri.de1:' Beschluß . wird hierID:it bekanntgemacht.· 

. Greif~.w~ld, ·den 2.7. No-\rembe.r 1947 
"" . 

· Die · Kirchen1ei-~Un._g . 
der Evangdisc~e:i.1 Kirche in .P:ommern 

D. von Sc:heven . 

Urkunde über die Umgemeindung der Kircheng.emeinde 

Wusterh.use:n in den Kirchenkr.eis Greifswald-Land.". 

Die . Kirchenleitung _.der·. ~vang·~Iischei1 Kirc;h~ iJ.1 
PommenJ: hat nach Anhörung der :ßeteiligten be-
schlossen: : 

' § 1 

. Die ·evangr-1 7.'3che Kirchengemeind~ Wuster:hu~en .(Wird 
von dem I. . . .f:~enkreis ·wülgast . getrennt :und ·dem 
Kirchenkr·e:L Greifs.wald-Lan~l zugelegt. 

§ 1. 
Die in den ·Ortschaften. Ralswiek. urid J amitz wo(-~'

· nenden Evangelis~h~n wer·~~ .a~s der· I~irche11g.emein
.de ß.ergen ausgemeindet und .-'der Evangeli.schen Kir.,. 
cheng·emeinde Pat#~ eingegliedert. · 

§ 2 .·. 

:Die in ·den .Ortschaftf:n. Gaidemow, Reischvitz, Wil-
lihof und .Muglitz wolmei11cl.en Ev·angdi~chen werden 
aus·. de~·· Kircheng:e.'meinde Patzig . ausgemeindet .. und 
der Evangelischen Kir.che.ngemeinde B~rgen eiinge
glieder.t: 

\ § 3 . 

. Diese. Ur~{unde .. tritt mit Wir~\:UJ.~g ,~o.m 1: Apri:l 1948 
in Kraft. 

Grdfsw~ld, · deri 15. April 1948 . 

Tgb. III Nr. 22/48 

Evan.g-elisches Konsistorium 

D. von Scheven 

Urkunde ü~er die· Eniehtung 1ei~er weiteren ---:- drit".' .

teu .- ffarrstelle "in d·er Domkirchengemeinde St. Ni- .

kofai zu· ·Gr«?i~swald, Kirchen~~eis. Gr~ifäwald~Stadt. 
Nach Anhörung der Beteiligten ~ir:~ b~schl~ss~~: 

§.· 1 
. In. der D.omldrcheng·emeinde ~t. Nikolai zu .Greifs-

wald wir.d -eine .weitere ___:. · dritte Pfarrstelle er-
richtet. 

§ .. 2· 
·Diese Urkuncle tritt. mit Wirkm~g y-om 1.. April 1948 

in Kraft. 

Greifswald, den 15. April , 1948 

Tgh. III Nr~ 360. 

Evangelisc:hes · ~onsi~torium 
· t V. \Vo.elke 



Urkunde über die Verände1nmgcn · der evangcliscbe.n 

J(irchcngem~.inden Vihm1Hz u:nd Putbus, Kii•d1c:nkreis 
" Garz. a. Riigen. 

· · Auf Gru_nd cles Art. '5 Ahs. 2 °deT V~fassungsu.rkun
cle cl~r Evangelischen Kirche· der Altpreußis·chei:i Union 
wird nach· :Anhömng· clei: Beteiligten folgend_es fest
g•esetzt: 

§ 1 
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· UE'inn.ufo iiher. die Vereinigung der deutsch-ref®rn1icr

tcn Gemeinde i:n Pasewalk :nllit dm.· Eya:ngelis~h-Iuthic

rische-n KU:chengemeinde Si.· -lVfarien .und St.· Nikolai 

in Pasewalk (Kirehcnlc:eis Pasewalk). 

Nach Anhörung- der Beteiligten~ ·wird .gemäß Artikel 
5 Absatz 2 cler Verfassm1.gsurkui1cte dei· Evarngelischen 
Kirche der Altpreußischen Unioü ~olgendes. festgesetzt: 

§ 1 
pie in' der Ortschaft Darsband/GrehshageIT 'Yohnen- D~c deutsch-neformierte Ge:i;neinde 'in Pasewalk ··wird 

den E\r.angelische;n werden ·ans der evangelischen Kir~' . . . ~ -· „ . • ~. ·• • 

• • • . • · L· · • m:rt dei- Ev.angel1sch-luthenschcn K1rchengemernde in-
cheng.e1nemde V1lm111tz ausgememdet und der evrnn- p ll l 1'T s· l\/f · l St N'l 

• r•. • , • • . ase;;va {unter (l1e1n l'\alTiel1 L l•J.ar.ieJJ llllC -. 1{0-
gehschen l\..rnchengememde Putbus emge __ g hedert. ~ . · . ~ 

1.m ver·enugt. 
§ 2 ·, 

Dies.e Urkunde tritt init Wirkung vom 1. April 1948 
·:i.n Kraft. 

Groeifswald, ,den 16. April 1948 

Evang;elisches l(;onsistorium 

D. von .Scheven 

Urkunde, betreffend Vereinigung de:n.· Kircl1~ngen1cin= 

den St. Marien und St. Nikolaj in Anklam, Kircben

. krMs Anklam. 

Nach . Anhönl:ng ·der ·Beteiligt'e.n wfrd geinäß - Arti
kel 5. Abs. 2 dei~. Ve.rfassu;J.1gsurk~nde' der Eva1igeli
schen . Kir.ehe cl~r · Altpreußischen Union ·folgendes 
festg·es:etzt : 

§ 1 
Die Ev:angeli.schen . Kirchengemeinden St. Marien 

und St. Nilmlai zu Anklam, IGrchenkr.eis Anldani, 
wercleu . mit.einander zu einer .Kirchengemeinde mit 
dem Nameii „Evangelische Kircheng-eJneinde St. Ma
rien und St. Nikol~i" V·ereinigt. 

§2 

)1 Diese Urkunde-tritt mit \Virkung vom l. Juli 1918 
· m Kraft. . 

Gr·eifsw.ald, 1den 28: Mai 1948 

. E:rang-elisch~s Konsistorium 

D. von Scheven 
Bischof 

§.2 
· Diese Udm.nde tritt mit Wirkung vom 1. Oktoher 

1 ~48 in Kraft_. 

· Gr·eifswald,_ .·den 30. Septe1_:nber 1948 

Evangdisches. Konsistorium 

· I. V. · W oelke 

IV. P.crsonalmn.chrfoJlten., 

Präs.es D. Karl v_Qn Schev;en in Greifswald ist durch 
Beschfoß der Kirchenleitung der _Ki•angelischen Kirche 
der Altpreußi,schen Union vom 5. 11. · 1946 unter 
Beilegung der Amtsbezeichmul.g „Bischof" z1m1 · Ge
nerals.uperintei~denten ide.r Evangelischen Kirche in· 
·pQnnnern berufen worden. . . 

Zum Propst von Pas·ewalk ist der Superintendent 
Hans Schulz in Ziethen, „ · 

zmn Props~ von Str.als;1,;md der Pfarrer Professor 
\Vill Voelg-er in Kat~ow berufen worden. 

Es sind ·ernannt: 

a) der Pfane.r Ge.Thaiid Fr.ädrich in Ueckermünde 
zum Superintendenten des· Kirchenkreises Ueker~ 
münde, 

b) der Konsis.torfalr.at a: D .. Ernst· Kracht in Berg·en 
zmn_ Supe:rinte1idente.n des Kircheukr~ises ß.ergen, 

c) der Pfafrer Helhm~tli Heyden in Richtenherg zum 
Superintendenten 1des Kirchenkreises F1·anzburg. 
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